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Glücksspielgesetz

des Landes Brandenburg


Vom 18. Dezember 2007 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1

Zustimmung zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen


in Deutschland


§ 1


Dem Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland 
(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV)1, der vom Land Branden
burg am 23. Februar 2007 unterzeichnet wurde, wird zuge
stimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2 

(1) Sollte der Glücksspielstaatsvertrag nach seinem § 29 Abs. 1 
Satz 2 gegenstandslos werden, gilt sein Inhalt ab dem 1. Januar 
2008 im Land Brandenburg als brandenburgisches Landesrecht 
im Range eines Gesetzes. Dies ist durch das Ministerium des 
Innern im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Branden
burg Teil I bekannt zu geben. 

(2) Tritt der Glücksspielstaatsvertrag nach seinem § 28 Abs. 1 
Satz 1 mit Ablauf des 31. Dezembers 2011 außer Kraft, gilt 
sein Inhalt im Land Brandenburg als brandenburgisches Lan
desrecht im Range eines Gesetzes fort. Dies ist durch das Mi
nisterium des Innern im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Brandenburg Teil I bekannt zu geben. 

(3) Wird die Fortgeltung des Glücksspielstaatsvertrages durch 
die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, ist dies durch 
das Ministerium des Innern im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg Teil I bekannt zu geben. 

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften 
für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), ge
ändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 127 S. 18), sind beachtet worden. 

Artikel 2

Gesetz über öffentliche Lotterien, Ausspielungen und


Sportwetten im Land Brandenburg und zur Ausführung

des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland


(Lotterie- und Sportwettengesetz – LottGBbg)


1. Abschnitt

Organisation des Glücksspielangebotes 


im Land Brandenburg, Erlaubnisverfahren


§ 1 
Ziele, Glücksspiel als öffentliche Aufgabe 

(1) Ziele des Gesetzes sind 

1.	 das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu ver
hindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Sucht
bekämpfung zu schaffen, 

2.	 das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natürlichen 
Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte 
Bahnen zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf nicht 
erlaubte Glücksspiele zu verhindern, 

3.	 den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 

4.	 sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durch
geführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften ge
schützt und die mit Glücksspielen verbundene Folge- und 
Begleitkriminalität einschließlich der Geldwäsche abge
wehrt werden und 

5.	 einen sicheren und transparenten Spielbetrieb zu gewähr
leisten. 

(2) Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele nimmt das 
Land Brandenburg die Glücksspielaufsicht, die Sicherstellung 
eines ausreichenden Glücksspielangebotes und die Sicherstel
lung der Suchtprävention sowie der wissenschaftlichen For
schung zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch 
Glücksspiele als öffentliche Aufgaben wahr. 

§ 2 
Organisation und Umfang des staatlichen 


Glücksspielangebotes


(1) Das Land Brandenburg ist zur Erfüllung der ordnungsrecht
lichen Aufgabe gemäß § 10 Abs. 1 des Glücksspielstaatsvertra
ges, ein ausreichendes Glücksspielangebot sicherzustellen, un
beschadet der Regelungen des 4. Abschnitts allein befugt, inner
halb seines Gebietes Glücksspiele zu veranstalten. 

(2) Das Land kann die ordnungsrechtliche Aufgabe zur Sicher
stellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes durch die 
Veranstaltung von Lotterien, Ausspielungen und Sportwetten 
erfüllen. Es kann mit anderen Ländern die ordnungsrechtliche 
Aufgabe nach § 10 Abs. 1 des Glücksspielstaatsvertrages in 
Bezug auf Klassenlotterien wahrnehmen. Das Land kann spiel

1 



219 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 17 vom 18. Dezember 2007 

banktypische Glücksspielangebote nach Maßgabe der Rege
lungen des Spielbankgesetzes veranstalten. 

(3) Das Land kann die ordnungsrechtliche Aufgabe, Glücksspie
le zu veranstalten, selbst oder durch juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder privatrechtliche Gesellschaften, an 
denen das Land Brandenburg unmittelbar oder mittelbar mehr
heitlich beteiligt ist, erfüllen. Im Bereich der Klassenlotterien 
kann die Erfüllung der Aufgabe auch durch eine privatrechtli
che Gesellschaft erfolgen, an der das Land gemeinsam mit an
deren Ländern unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich betei
ligt ist. 

§ 3 
Erlaubnis 

(1) Veranstalter von Glücksspielen im Sinne von § 2 Abs. 3 und 
deren Annahmestellen, Lotterieeinnehmer und gewerbliche 
Spielvermittler bedürfen für die Veranstaltung und die Vermitt
lung von Glücksspielen der Erlaubnis. Die Erlaubnis zum Ver
anstalten und Vermitteln von Glücksspielen im Sinne des § 4 
des Glücksspielstaatsvertrages darf nur erteilt werden, wenn 

1.	 die Ziele des § 4 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 1 und 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages sowie des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 nicht entgegenstehen, 

2.	 die Einhaltung der Jugendschutzanforderungen nach § 4 
Abs. 3 des Glücksspielstaatsvertrages, des Internetverbotes 
in § 4 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages, der Werbebe
schränkungen nach § 5 des Glücksspielstaatsvertrages, der 
Anforderungen an das Sozialkonzept und der weiteren Vo
raussetzungen des § 6 des Glücksspielstaatsvertrages und 
der Anforderungen an die Aufklärung über Suchtrisiken 
nach § 7 des Glücksspielstaatsvertrages sichergestellt ist, 

3.	 der Veranstalter oder Vermittler zuverlässig ist, insbesonde
re die Gewähr dafür bietet, dass die Veranstaltung und die 
Vermittlung ordnungsgemäß und für die Spielteilnehmer 
nachvollziehbar durchgeführt wird, 

4.	 bei der Einführung neuer Glücksspielangebote und bei der 
Einführung neuer oder der erheblichen Erweiterung beste
hender Vertriebswege den Anforderungen des § 9 Abs. 5 
des Glücksspielstaatsvertrages genügt ist, 

5.	 bei Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 des Glücksspielstaats
vertrages, die an dem Sperrsystem nach §§ 8, 23 des Glücks
spielstaatsvertrages teilzunehmen haben, die Teilnahme am 
Sperrsystem sichergestellt ist, 

6.	 der Ausschluss gesperrter Spieler nach § 21 Abs. 3 Satz 1 
und § 22 Abs. 2 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages si
chergestellt ist und 

7.	 bei gewerblichen Spielvermittlern zudem die Einhaltung 
der Anforderungen nach § 19 des Glücksspielstaatsvertra
ges gewährleistet ist. 

Sind die Voraussetzungen des Satzes 2 erfüllt, ist im Rahmen 

der Ermessensausübung nach § 4 Abs. 2 Satz 3 des Glücks
spielstaatsvertrages den Zielen des § 1 Abs. 1 Rechnung zu tra
gen. 

(2) Die Erlaubnis für das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele 
setzt eine Erlaubnis für die Veranstaltung dieser Glücksspiele 
durch die zuständigen Behörden des Landes Brandenburg vo
raus. Abweichend von Satz 1 kann das Vermitteln solcher öf
fentlichen Glücksspiele erlaubt werden, die von Veranstaltern 
im Sinne des § 10 Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertrages veran
staltet werden und in der Verordnung nach § 15 festgelegt sind. 

(3) In der Erlaubnis sind neben den Regelungen nach § 9 Abs. 4 
des Glücksspielstaatsvertrages festzulegen: 

1.	 der Veranstalter oder der Vermittler einschließlich einge
schalteter dritter Personen, 

2.	 das veranstaltete oder vermittelte Glücksspiel, 

3.	 die Form des Vertriebs oder der Vermittlung, 

4.	 Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veran
staltung oder Vermittlung, 

5.	 bei Lotterieveranstaltungen der Spielplan und 

6.	 bei Vermittlungen der Veranstalter. 

In der Erlaubnis können Vorgaben zu Einsatzgrenzen und 
zum Ausschluss gesperrter Spieler getroffen werden, die über 
§§ 21, 22 des Glücksspielstaatsvertrages hinausgehen. 

(4) Der Erlaubnis bedürfen auch die Teilnahmebedingungen. In 
den Teilnahmebedingungen sind insbesondere Bestimmungen 
zu treffen über die 

1.	 Voraussetzungen, unter denen ein Spiel- oder Wettvertrag 
zustande kommt, 

2.	 Gewinnpläne und Ausschüttungsquoten, 

3.	 Frist, innerhalb der ein Gewinnanspruch geltend gemacht 
werden kann, 

4.	 Bekanntmachung der Gewinnzahlen und der Ergebnisse der 
Sportwetten, Auszahlung der Gewinne und 

5.	 Verwendung der Gewinne, auf die ein Anspruch nicht frist
gerecht geltend gemacht worden ist. 

Die Erlaubnis kann bestimmen, dass die Ziehung 

1.	 unter Aufsicht der Erlaubnisbehörde stattfindet oder 

2.	 unter Aufsicht eines Notars oder einer von der Erlaubnisbe
hörde bestimmten Vertrauensperson stattfindet und der Ver
anstalter ein Protokoll über die Ziehung bei der zuständi
gen Behörde einreicht. 

(5) In der Erlaubnis zum Veranstalten einer öffentlichen Lotte
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rie wird der Veranstalter von Glücksspielen im Land Branden
burg nach § 2 Abs. 3 zur Zahlung einer Glücksspielabgabe an 
das Land Brandenburg oder zur zweckentsprechenden Ver
wendung des Ertrages verpflichtet. Die Glücksspielabgabe soll 
20 vom Hundert der Spieleinsätze, für Sportwetten 17,5 vom 
Hundert der Wetteinsätze betragen; das Ministerium des Innern 
kann im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen eine 
abweichende Glücksspielabgabe festlegen. Die Glücksspielab
gabe wird im Landeshaushalt vereinnahmt; ein angemessener 
Anteil des Aufkommens dient der Finanzierung der Suchtprä
vention und gemeinnützigen Zwecken. 

§ 4 
Annahmestellen 

(1) Eine Erlaubnis für den Betrieb einer Annahmestelle darf 
nicht für Räumlichkeiten erteilt werden, die nach ihrer Art, La
ge, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung den Zielen des 
§ 1 Abs. 1 entgegenstehen; der Betrieb einer Annahmestelle als 
Vergnügungsstätte oder in unmittelbarer Nähe zu Vergnügungs
stätten oder Anlagen für sportliche Zwecke läuft den Zielen des 
§ 1 Abs. 1 regelmäßig zuwider. Der Betrieb einer Annahme
stelle in unmittelbarer Nähe zu einer Einrichtung, die ihrer Art 
nach oder tatsächlich vorwiegend von Kindern und Jugend
lichen besucht wird oder in der alkoholische Getränke zum 
Verzehr an Ort und Stelle ausgeschenkt werden, ist unzulässig. 

(2) Eine Erlaubnis zum Betreiben einer Annahmestelle darf 
nicht erteilt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti
gen, dass der Betreiber die für diese Tätigkeit erforderliche Zu
verlässigkeit nicht besitzt. 

(3) Der Antrag auf Erlaubnis zum Betreiben einer Annahme
stelle kann nur von dem Veranstalter nach § 2 Abs. 3 gestellt 
werden. 

(4) Die Anzahl der Annahmestellen im Sinne des § 3 Abs. 5 des 
Glücksspielstaatsvertrages ist an den Zielen des § 1 Abs. 1 aus
zurichten. Es dürfen nicht mehr Annahmestellen unterhalten 
werden, als zur Sicherstellung eines ausreichenden Glücks
spielangebotes im Sinne von § 10 Abs. 2 des Glücksspielstaats
vertrages unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ge
fährdungspotenziale für Glücksspiele im Sinne von § 21 Abs. 1 
und § 22 Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertrages erforderlich 
sind. Näheres regelt das Ministerium des Innern durch Rechts
verordnung (§ 15 Nr. 2). 

§ 5 
Klassenlotterien und Lotterieeinnehmer 

(1) Über Anträge der Klassenlotterien auf Veranstaltung und Ver
mittlung der Lotterien im Land Brandenburg entscheidet das 
Ministerium des Innern unbeschadet der Regelung des § 15 Nr. 5. 
Dieses kann die zuständige Behörde eines anderen Landes er
mächtigen, die Entscheidung auch mit Wirkung für das Land 
Brandenburg zu treffen. 

(2) Eine Erlaubnis zur Betätigung als Lotterieeinnehmer darf nur 
erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 3 erfüllt sind. 

§ 6 
Gewerbliche Spielvermittlung 

(1) Wer sich im Land Brandenburg als gewerblicher Spielver
mittler betätigen will, bedarf unbeschadet sonstiger Anzeige
pflichten einer Erlaubnis nach § 3. Vor Abschluss eines Vertra
ges hat der gewerbliche Spielvermittler das übergreifende Sperr
system nach § 9 Abs. 1 und § 23 des Glücksspielstaatsvertrages 
abzufragen, soweit dies nicht der Veranstalter im Sinne des § 2 
Abs. 3 gewährleistet. 

(2) Örtliche Geschäftslokale gewerblicher Spielvermittler sind 
unzulässig. 

(3) Der Veranstalter oder eine Annahmestelle darf dem gewerb
lichen Spielvermittler für die Vermittlung keine finanzielle 
Vergünstigung einräumen. 

2. Abschnitt

Suchtprävention und Suchtforschung


§ 7 
Suchtprävention 

Das Land beteiligt sich an der Finanzierung von Beratungsleis
tungen zur Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht. 

§ 8 
Suchtforschung 

(1) Das Land finanziert Projekte zur Erforschung der Glücks
spielsucht. Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann das Land mit 
anderen Ländern gemeinsame Projekte fördern. 

(2) Der Veranstalter von Glücksspielen im Land Brandenburg 
nach § 2 Abs. 3 ist berechtigt und auf Verlangen der Glücks
spielaufsichtsbehörde auch verpflichtet, Daten im Sinne des § 23 
des Glücksspielstaatsvertrages in anonymisierter Form für Zwe
cke der Glücksspielforschung zur Verfügung zu stellen. 

3. Abschnitt

Sperrdatei und Spielersperre


§ 9 
Sperrdatei und Spielersperre 

(1) Der Veranstalter von Glücksspielen im Land Brandenburg 
im Sinne des § 2 Abs. 3 und der Spielbankunternehmer im Sin-
ne des § 3 Abs. 2 des Spielbankgesetzes errichten und unterhal
ten eine Sperrdatei. In der Sperrdatei werden Spielersperren im 
Sinne des § 8 des Glücksspielstaatsvertrages und nach § 6 des 
Spielbankgesetzes gespeichert. In die Sperrdatei dürfen die Spie
lersperren nur mit den in § 23 Abs. 1 des Glücksspielstaatsver
trages genannten Daten aufgenommen werden. Das gilt auch 
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für Spielersperren, die von den zuständigen Stellen in den an
deren vertragsschließenden Ländern übermittelt werden, sowie 
für Spielersperren, die von deutschen Spielbanken und von 
Spielbanken in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Schweiz 
nach Brandenburg übermittelt werden. 

(2) Aus der Sperrdatei werden den für die Führung der Sperr
datei zuständigen Stellen in anderen vertragsschließenden Län
dern die gespeicherten Sperrdaten nach §§ 8 und 23 des Glücks
spielstaatsvertrages auf Anfrage mitgeteilt. Eine Übermittlung 
der Sperrdaten an andere deutsche Spielbanken und an Spiel
banken in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Schweiz ist zulässig, 
wenn Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 

(3) Der Veranstalter im Sinne des § 2 Abs. 3 und der Spielbank
unternehmer im Sinne des § 3 Abs. 2 des Spielbankgesetzes 
sperren Personen, die dies beantragen (Selbstsperre) oder von 
denen sie aufgrund der Wahrnehmung ihres Personals oder 
aufgrund von Meldungen Dritter wissen oder aufgrund sonsti
ger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen müssen, dass sie 
spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen oder Spieleinsätze riskie
ren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen oder Ver
mögen stehen (Fremdsperre). 

(4) Im Falle der Fremdsperre ist der betroffene Spieler vor Auf
nahme in die gemeinsame Sperrdatei anzuhören. Stimmt er der 
Fremdsperre nicht zu, sind die Meldungen Dritter durch geeig
nete Maßnahmen zu überprüfen. 

(5) Die Selbstsperre und die Fremdsperre betragen mindestens 
ein Jahr. Die verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 4 des 
Brandenburgischen Datenschutzgesetzes teilt die Sperre dem 
betroffenen Spieler unverzüglich schriftlich mit. 

(6) Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die verantwort
liche Stelle nach Absatz 5. Der gesperrte Spieler hat einen An
spruch auf Aufhebung der Selbst- oder der Fremdsperre, wenn 
die Gründe, die zur Eintragung in die Sperrdatei geführt haben, 
nicht mehr gegeben sind und wenn mindestens ein Jahr seit 
Eintragung der Sperre verstrichen ist. Der gesperrte Spieler er
hält von der verantwortlichen Stelle auf Antrag Auskunft über 

1.	 die zu seiner Person in der Sperrdatei gespeicherten Daten 
nach § 23 des Glücksspielstaatsvertrages und die Daten 
über Störersperren nach § 6 des Spielbankgesetzes, 

2.	 den Zweck und die Rechtsgrundlage der Erhebung, Verar
beitung oder Nutzung, 

die Empfänger regelmäßiger Datenübermittlungen, 

4.	 Auftragnehmer, sofern Dritte an der Datenverarbeitung be
teiligt sind. 

4. Abschnitt

Lotterien und Ausspielungen 


mit geringerem Gefährdungspotenzial 

und kleine Lotterien und Ausspielungen


§ 10 
Lotterien und Ausspielungen mit geringerem 


Gefährdungspotenzial 


Bei Lotterien und Ausspielungen mit geringerem Gefährdungs
potenzial richten sich die Erteilung sowie Form und Inhalt der 
Erlaubnis nach §§ 12 bis 17 des Glücksspielstaatsvertrages. 

§ 11 
Kleine Lotterien und Ausspielungen 

(1) Die Erlaubnis für die Veranstaltung einer kleinen Lotterie 
oder Ausspielung kann für solche Veranstaltungen allgemein 
erteilt werden, 

1.	 bei denen die Summe der zu entrichtenden Entgelte den 
Betrag von 40 000 Euro nicht übersteigt und 

2.	 bei denen der Losverkauf die Dauer von drei Monaten 
nicht überschreitet. 

Die allgemeine Erlaubnis nach Satz 1 kann abweichend von §§ 4 
bis 8, § 12 Abs. 1, §§ 13, 14 Satz 1 Nr. 1, §§ 15 bis 17 des 
Glücksspielstaatsvertrages erteilt werden. Der Reinertrag und 
die Gewinnsumme müssen jeweils mindestens ein Drittel der 
Entgelte betragen. 

(2) In der allgemeinen Erlaubnis ist zu bestimmen, dass bei den 
Veranstaltungen, bei denen Lose ausgegeben werden sollen, 
die den sofortigen Gewinnentscheid enthalten, Prämien- oder 
Schlussziehungen nicht vorgesehen werden dürfen. 

(3) Die allgemeine Erlaubnis ist zu befristen. Sie begründet die 
Pflicht, die vorgesehene Veranstaltung mindestens zwei Wo
chen vor Beginn der zuständigen Behörde und dem für den 
Veranstalter zuständigen Finanzamt schriftlich anzuzeigen. 

§ 12 
Maßnahmen bei kleinen Lotterien und Ausspielungen 

(1) Für kleine Lotterien und Ausspielungen können von der zu
ständigen Ordnungsbehörde im Einzelfall Auflagen erlassen 
werden. 

(2) Im Einzelfall kann eine kleine Lotterie oder Ausspielung 
untersagt werden, wenn 

1.	 gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen den 
Glücksspielstaatsvertrag oder gegen wesentliche Bestim
mungen der allgemeinen Erlaubnis verstoßen wird, 

3 
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2.	 die Gefahr besteht, dass durch die Verwendung des Reiner
trages die öffentliche Sicherheit oder Ordnung verletzt 
wird, oder 

3.	 keine Gewähr für die ordnungsgemäße Durchführung der 
kleinen Lotterie oder Ausspielung oder für die zweckent
sprechende Verwendung des Reinertrages gegeben ist. 

5. Abschnitt 
Glücksspielaufsicht 

§ 13 
Erlaubnisbehörden 

(1) Zuständig für die Erteilung einer Erlaubnis zur Veranstal
tung eines Glücksspiels sind 

1.	 die amtsfreien Gemeinden, die kreisfreien Städte und die 
Ämter als örtliche Ordnungsbehörden, wenn die Veranstal
tung innerhalb der Gebietsgrenzen dieser Körperschaften 
stattfindet, 

2.	 die Landkreise als Kreisordnungsbehörden, wenn die Ver
anstaltung in mehreren kreisangehörigen amtsfreien Ge
meinden oder Ämtern stattfindet. 

(2) Zuständig für alle anderen Veranstaltungen sowie für die 
Erlaubnis nach § 11 ist das Ministerium des Innern. 

(3) Für die Erteilung der Erlaubnis für gewerbliche Spielver
mittler und Lotterieeinnehmer ist das Ministerium des Innern 
zuständig. 

§ 14 
Aufsichtsbehörden 

(1) Für Maßnahmen gegen unerlaubte Glücksspiele, die inner
halb der Grenzen einer amtsfreien Gemeinde, einer kreisfreien 
Stadt oder eines Amtes veranstaltet oder vermittelt werden, so
wie die Werbung hierfür, sind die örtlichen Ordnungsbehörden 
zuständig. Für Maßnahmen gegen unerlaubte Glücksspiele, die 
in mehreren kreisangehörigen amtsfreien Gemeinden oder 
Ämtern veranstaltet oder vermittelt werden, sowie die Werbung 
hierfür, sind die Kreisordnungsbehörden zuständig. Dies gilt 
auch für unerlaubte Glücksspiele im Internet, die in örtlichen 
Geschäftslokalen angeboten werden. 

(2) Die Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung er
laubter Glücksspiele nehmen die Behörden wahr, die die Er
laubnis erteilt haben. Wird das Glücksspiel aufgrund einer all
gemeinen Erlaubnis nach § 11 veranstaltet, gilt Absatz 1 ent
sprechend. 

(3) Ist eine örtliche Ordnungsbehörde oder eine Kreisord
nungsbehörde nicht zuständig, liegt die Zuständigkeit beim 
Ministerium des Innern. 

6. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 15 
Verordnungsermächtigung 

Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung Vorschriften zu erlassen über 

1.	 das Erlaubnisverfahren nach § 4 Abs. 1 des Glücksspiel
staatsvertrages in Verbindung mit § 3 dieses Gesetzes, ins
besondere zu den erforderlichen Anträgen, Anzeigen, Nach
weisen und Bescheinigungen, deren Umfang und Inhalt, 

2.	 die Festlegung der Anzahl der Annahmestellen nach § 4 
Abs. 4 unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen im 
Umkreis des jeweiligen Geschäftsraumes, 

3.	 das Betreiben der Sperrdatei nach §§ 8 und 23 des Glücks
spielstaatsvertrages und die Teilnahme des Veranstalters von 
Glücksspielen im Land Brandenburg nach § 2 Abs. 3 die
ses Gesetzes an einer bundesweiten Zentraldatei, 

4.	 die zulässigen Glücksspiele der Anbieter nach § 2 Abs. 3, 

5.	 die Glücksspiele der Veranstalter nach § 10 Abs. 2 des 
Glücksspielstaatsvertrages, für die in anderen Ländern, die 
Vertragspartei des Glücksspielstaatsvertrages sind, eine Er
laubnis erteilt worden ist und deren Vermittlung ohne eine 
Veranstaltererlaubnis der zuständigen brandenburgischen 
Behörde im Hinblick auf die Ziele des § 1 erlaubt werden 
kann. 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.	 entgegen § 4 Abs. 1 des Glücksspielstaatsvertrages ohne 
Erlaubnis ein Glücksspiel veranstaltet, vermittelt oder ver
treiben lässt, 

2.	 entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Glücksspielstaatsver
trages Minderjährige an Glücksspielen teilnehmen lässt, 

3.	 entgegen § 5 Abs. 3 des Glücksspielstaatsvertrages im Fern
sehen für öffentliches Glücksspiel wirbt, 

4.	 entgegen § 5 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages für un
erlaubte Glücksspiele wirbt, 

5.	 entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 des Glücksspielstaatsver
trages die erforderlichen Auskünfte nicht oder nicht voll
ständig erteilt oder verlangte Unterlagen und Nachweise 
nicht vorlegt, 

6.	 entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 des Glücksspielstaatsver
trages als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut voll
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ziehbaren Untersagungsverfügungen der Glücksspielauf
sichtsbehörde nicht nachkommt, 

7.	 entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 des Glücksspielstaatsver
trages als Diensteanbieter vollziehbaren Untersagungsverfü
gungen der Glücksspielaufsichtsbehörde nicht nachkommt, 

8.	 entgegen § 11 Abs. 1 eine kleine Lotterie veranstaltet oder 
eine gemäß § 12 Abs. 2 untersagte Veranstaltung durchführt, 

9.	 entgegen § 11 Abs. 3 die Veranstaltung einer kleinen Lotte
rie den zuständigen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig 
schriftlich anzeigt oder gegen erteilte Auflagen (§ 12 Abs. 1) 
verstößt, 

10. gegen Bestimmungen oder Nebenbestimmungen einer be
hördlichen Erlaubnis nach § 17 des Glücksspielstaatsver
trages verstößt, 

11. entgegen § 19 des Glücksspielstaatsvertrages als gewerb
licher Spielvermittler die für die Tätigkeit des gewerblichen 
Spielvermittlers geltenden Anforderungen nicht erfüllt, ins
besondere dem bestellten Treuhänder die Spielunterlagen, 
die zur Führung der Geschäfte erforderlichen Unterlagen, 
die der Durchführung der Veranstaltung dienenden Gegen
stände oder den Spielertrag ganz oder teilweise nicht her
ausgibt, die erforderlichen Auskünfte nicht oder nicht voll
ständig erteilt oder die zur einstweiligen Fortführung der 
Veranstaltung erforderlichen Dienstleistungen oder das hier
für erforderliche Personal nicht zur Verfügung stellt sowie 
nicht mindestens zwei Drittel der vereinnahmten Beträge 
an den Veranstalter weiterleitet, 

12. entgegen § 21 Abs. 3 oder § 22 Abs. 2 des Glücksspiel
staatsvertrages gesperrte Spieler an den dort genannten 
Glücksspielen ohne die erforderliche Identitätskontrolle 
teilnehmen lässt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfhunderttausend Euro geahndet werden. 

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 begangen wor
den, so können die Gegenstände, 

1.	 auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder 

2.	 die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder 
Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen 
sind, eingezogen werden. 

Gleiches gilt für durch die Ordnungswidrigkeit gewonnenen 
oder erlangten Gelder. § 23 des Gesetzes über Ordnungswid
rigkeiten ist anzuwenden. Der eingezogene Reinertrag ist dem 
in § 8 Abs. 1 genannten Zweck zuzuführen. 

(4) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die für 
die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde. Sachlich zu
ständig für die Verfolgung und Ahndung unerlaubter Glücksspie
le ist die Ordnungsbehörde nach § 5 des Ordnungsbehördenge
setzes; im Übrigen ist das Ministerium des Innern zuständig. 

§ 17 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht der Berufsfreiheit 
(Artikel 49 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg) 
und durch § 9 das Grundrecht auf informationelle Selbstbe
stimmung (Artikel 11 Abs. 1 der Verfassung des Landes Bran
denburg) eingeschränkt. 

§ 18 
Gleichstellungsbestimmung 

Personen-, Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge
setz gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 

Artikel 3

Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken

im Land Brandenburg (Spielbankgesetz – SpielbG)


1. Abschnitt

Organisation des spielbankspezifischen 


Glücksspielangebotes im Land Brandenburg,

Erlaubnisverfahren


§ 1 
Ziele des Gesetzes, Glücksspiel in Spielbanken 

als öffentliche Aufgabe 

(1) Ziele des Gesetzes sind 

1.	 das Entstehen von Glücksspielsucht zu verhindern und die 
Voraussetzungen für eine wirksame Spielsuchtbekämpfung 
zu schaffen, 

2.	 das Glücksspielangebot in Spielbanken zu begrenzen und 
den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete 
und überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Aus
weichen auf nicht erlaubte Glücksspiele zu verhindern, 

3.	 den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 

4.	 sicherzustellen, dass Glücksspiele in Spielbanken ordnungs
gemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Ma
chenschaften geschützt und die mit Glücksspielen verbun
dene Folge- und Begleitkriminalität einschließlich der Geld
wäsche abgewehrt werden und 

5.	 einen sicheren und transparenten Spielbetrieb zu gewähr
leisten. 

(2) Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele nimmt 
das Land Brandenburg die Sicherstellung eines ausreichenden 
Glücksspielangebotes in Spielbanken und die Sicherstellung 
der Suchtprävention sowie der wissenschaftlichen Forschung 
zur Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücks
spiele in Spielbanken als öffentliche Aufgaben wahr. 
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§ 2 
Zulassung von Spielbankstandorten 

Als Standort einer Spielbank können durch Erlaubnis des Mi
nisteriums des Innern die Städte Landeshauptstadt Potsdam, 
Frankfurt (Oder) und Cottbus oder eine an diese Städte angren
zende Gemeinde oder eine Gemeinde bestimmt werden, die 
zum Gebiet eines an die genannten Städte angrenzenden Amtes 
gehört. 

§ 3 
Erfüllung der öffentlichen Aufgabe,


Spielbankunternehmer


(1) Das Land kann die öffentliche Aufgabe, Glücksspiele in 
Spielbanken zu veranstalten, durch eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine privatrechtliche Gesellschaft, an 
der das Land Brandenburg unmittelbar oder mittelbar mehr
heitlich beteiligt ist, erfüllen. 

(2) Spielbankunternehmer im Sinne dieses Gesetzes und der auf
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ist derje
nige, der eine Spielbank als Erlaubnisinhaber tatsächlich betreibt. 

§ 4 
Erlaubnis 

(1) Der Betrieb einer Spielbank bedarf der Erlaubnis durch das 
Ministerium des Innern, die nur an eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder an eine privatrechtliche Gesellschaft 
im Sinne des § 3 Abs. 1 erteilt werden darf. Die Erlaubnis ist 
für zehn Jahre zu erteilen. Sie kann auf Antrag um jeweils min
destens fünf Jahre verlängert werden. Der Antrag ist spätestens 
vor Ablauf des vorletzten Jahres der Gültigkeitsdauer der Er
laubnis zu stellen. 

(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 

1.	 der Betrieb der Spielbank den Zielen des § 1 Abs. 1 nicht 
zuwiderläuft, 

2.	 die Einhaltung der Jugendschutzanforderungen nach § 4 
Abs. 3 des Glücksspielstaatsvertrages, der Werbebeschrän
kungen nach § 5 des Glücksspielstaatsvertrages, der Anfor
derungen an das Sozialkonzept und der weiteren Vorausset
zungen des § 6 des Glücksspielstaatsvertrages und der An
forderungen an die Aufklärung über Suchtrisiken nach § 7 
des Glücksspielstaatsvertrages sichergestellt ist, 

3.	 der Spielbankunternehmer und die sonst für den Spielbe
trieb verantwortlichen Personen Gewähr für den ordnungs
rechtlich und wirtschaftlich einwandfreien Betrieb der Spiel
bank bieten und die eingesetzten Geräte und Programme 
einen ordnungsgemäßen Spielverlauf gewährleisten, 

4.	 durch den Betrieb der Spielbank weder die öffentliche Si
cherheit oder Ordnung gefährdet noch sonstige öffentliche 
Belange beeinträchtigt werden. 

(3) Die Erlaubnis muss insbesondere die Spielbankgemeinde 
und die Räume, in denen die Spielbank betrieben werden darf, 
bezeichnen sowie die Zahl der höchstens in der Spielbank zu
lässigen Spieltische und Automaten festlegen. 

(4) Die Erlaubnis soll Bestimmungen enthalten, insbesondere 
über 

1.	 die Beschränkung der Werbung, 

2.	 die Fortentwicklung und Umsetzung eines Sozialkonzepts 
zur Vorbeugung und zur Behebung von Glücksspielsucht, 

3.	 die Aufklärung über die Wahrscheinlichkeit von Gewinn 
und Verlust, die Suchtrisiken der von der Spielbank ange
botenen Glücksspiele und Möglichkeiten der Beratung und 
Therapie von Spielsüchtigen, 

4.	 Pflichten gegenüber der Spielbankaufsicht, 

5.	 die Auswahl der Spielbankleitung und des Personals. 

(5) Die Erlaubnis kann weitere Bestimmungen enthalten, ins
besondere über 

1.	 besondere Pflichten bezüglich der Errichtung und Einrich
tung der Spielbank, 

2.	 die Abwicklung der finanziellen Verpflichtungen des Spiel
bankunternehmers, 

3.	 eigene Sicherheitsvorkehrungen des Spielbankunternehmers, 

4.	 Pflichten gegenüber der Spielbankaufsicht, 

5.	 die Berücksichtigung der örtlichen Belange der Sitzgemein
de der Spielbank. 

(6) Auf die Erteilung oder Verlängerung der Erlaubnis besteht 
kein Rechtsanspruch. Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung können während der Laufzeit einer erteilten Er
laubnis weitere Auflagen erlassen werden. Die Erlaubnis kann 
bei groben Verstößen des Spielbankunternehmers gegen Rechts
vorschriften oder die Auflagen der Erlaubnis entzogen wer
den. 

2. Abschnitt 
Spielbanküberwachung 

§ 5 
Jugendschutz, Zugangskontrolle 

(1) Die Spielbank überprüft die Identität und das Alter der Spie
ler, bevor sie ihnen Zutritt gewährt. 

(2) Der Aufenthalt in der Spielbank ist Personen unter 18 Jah
ren nicht gestattet. 
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§ 6 
Spielersperre 

(1) Gesperrte Spieler dürfen am Spielbetrieb in Spielbanken 
nicht teilnehmen. 

(2) Der Spielbankunternehmer kann, unbeschadet der Spieler
sperren nach § 9 des Lotterie- und Sportwettengesetzes, Perso
nen sperren, die gegen die Spielordnung (§ 10) oder die Spiel
regeln verstoßen, gegen die ein begründeter Verdacht eines sol
chen Verstoßes besteht, oder denen aufgrund des Hausrechts 
der Zutritt zur Spielbank untersagt wurde (Störersperre). Für 
die Störersperre gelten die Regelungen des § 9 Abs. 5 und 6 
des Lotterie- und Sportwettengesetzes entsprechend. 

§ 7 
Suchtforschung 

Die Spielbanken sind berechtigt und auf Verlangen der Glücks
spielaufsichtsbehörde auch verpflichtet, Daten im Sinne des § 23 
Abs. 1 des Glücksspielstaatsvertrages in anonymisierter Form 
für Zwecke der Glücksspielforschung zur Verfügung zu stellen. 

§ 8 
Videoüberwachung 

Zur Zugangskontrolle, zum Schutz vor Sachbeschädigung, zur 
Verhinderung von Straftaten und zur Sicherung des Vertrauens 
der Öffentlichkeit in ein ordnungsgemäßes Spiel sind die Ein
gänge und Spielräume der Spielbank (Raumüberwachung), die 
Spieltische (Spielüberwachung), die Spielgeräte und die übri
gen sicherheitsrelevanten Bereiche mit optisch-elektronischen 
Einrichtungen zu überwachen (Videoüberwachung). Soweit der 
Umfang der Videoüberwachung nicht in der Spielbankerlaub
nis oder in aufsichtsbehördlichen Anordnungen festgesetzt ist, 
kann er vom Spielbankunternehmer bestimmt werden. Die Spiel
bank darf die zur Raum- und Spielüberwachung erhobenen Da
ten höchstens sechs Monate speichern. Die Datenerhebung und 
die Daten verarbeitende Stelle sind durch geeignete Maßnah
men erkennbar zu machen. 

§ 9 
Aufsicht 

(1) Das Ministerium des Innern übt die Aufsicht über die Spiel
banken aus, soweit nicht § 13 Abs. 2 Satz 2 etwas anderes be
stimmt. Die Aufsicht hat den Schutz der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung vor Gefahren, die vom Spielbankbetrieb ausge
hen, zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die für den Be
trieb der Spielbank geltenden Rechtsvorschriften und die in der 
Spielordnung und der Erlaubnis enthaltenen Bestimmungen 
eingehalten werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde trifft ihre Maßnahmen nach pflicht
gemäßem Ermessen. Sie ist insbesondere berechtigt, 

1.	 den gesamten Betrieb der Spielbank zu überwachen und zu 
überprüfen und sich hierbei auch Dritter zu bedienen, 

2.	 alle dem Betrieb der Spielbank dienenden Räume zu betre
ten, Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und die 
geschäftlichen Unterlagen des Spielbankunternehmens ein
zusehen, 

3.	 durch Beauftragte an Sitzungen und Besprechungen ent
scheidungsbefugter Organe oder Gremien des Spielbank
unternehmens teilzunehmen, 

4.	 Auskunft über den gesamten Betrieb der Spielbank zu ver
langen, 

5.	 aus wichtigem Grund die Abberufung von Geschäftsfüh
rern oder leitenden Angestellten der Spielbank zu verlan
gen, 

6.	 den Spielbetrieb ganz oder teilweise zu untersagen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann einzelne Aufsichtsbefugnisse 
durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen. 

(4) Der Spielbankunternehmer ist verpflichtet, der Aufsichts
behörde innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines jeden 
Kalenderjahres einen von einem Wirtschaftsprüfer geprüften 
Jahresabschluss nebst Lagebericht und den Prüfungsbericht des 
Wirtschaftsprüfers vorzulegen. 

3. Abschnitt 
Spielordnung 

§ 10 
Spielordnung 

(1) Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, im Einverneh
men mit den fachlich betroffenen Ressorts durch Rechtsverord
nung eine Spielordnung zu erlassen. In ihr ist zu bestimmen, 

1.	 welchen Personen die Teilnahme am Spiel nicht gestattet 
ist, 

2.	 welche allgemeinen Zutrittsvoraussetzungen für den Spiel
bankbesuch bestehen, insbesondere, dass sich die Besu
chenden auszuweisen und welche Personalien sie anzuge
ben haben, 

3.	 welche Spiele gespielt werden dürfen, 

4.	 wie und in welcher Höhe (Mindest- und Höchstbeträge) die 
Spieleinsätze zu erbringen sind, 

5.	 wie Spielmarken kontrolliert werden, 

6.	 wie Gewinne festgestellt und ausgezahlt werden, 

7.	 zu welchen Zeiten nicht gespielt werden darf, 

8.	 wie die Datenerfassung zu erfolgen hat und welche Daten 
in der Besucherdatei zu speichern sind. 
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(2) Die Spielordnung ist in den Spielsälen deutlich sichtbar 
auszuhängen. 

4. Abschnitt

Abgaben des Spielbankunternehmers und 


deren Verwaltung


§ 11 
Abgaben des Spielbankunternehmers 

(1) Der Spielbankunternehmer ist verpflichtet, an das Land ei
ne Spielbankabgabe zu entrichten. 

(2) Die Spielbankabgabe beträgt 

- bei einem Bruttospielertrag bis 7,5 Millionen Euro je Ka
lenderjahr 55 vom Hundert des Bruttospielertrages, 

- für den 7,5 Millionen Euro übersteigenden Bruttospieler
trag bis zu einem Bruttospielertrag von 15 Millionen Euro 
je Kalenderjahr 65 vom Hundert des Bruttospielertrages 
und 

- für den 15 Millionen Euro im Kalenderjahr übersteigenden 
Bruttospielertrag 75 vom Hundert des Bruttospielertrages. 

Dem Spielbankunternehmer wird für jede Spielbank, in der das 
Große Spiel angeboten wird, ein Freibetrag auf den Brutto
spielertrag in Höhe von 500 000 Euro gewährt. 

(3) Die Spielbankabgabe beträgt bei der Neueinrichtung einer 
Spielbank abweichend von Absatz 2 im Jahr nach der Eröff
nung und in den folgenden zwei Jahren 

- bei einem Bruttospielertrag bis 7,5 Millionen Euro je Ka
lenderjahr 45 vom Hundert des Bruttospielertrages, 

- für den 7,5 Millionen Euro übersteigenden Bruttospieler
trag bis zu einem Bruttospielertrag von 15 Millionen Euro 
je Kalenderjahr 55 vom Hundert des Bruttospielertrages 
und 

- für den 15 Millionen Euro im Kalenderjahr übersteigenden 
Bruttospielertrag 65 vom Hundert des Bruttospielertrages. 

(4) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das Ministerium 
der Finanzen in begründeten Einzelfällen die in den Absätzen 2 
und 3 genannten Vomhundertsätze für die Dauer von bis zu 
drei Jahren um bis zu 10 Prozentpunkte herabsetzen. 

(5) Der Spielbankunternehmer ist für den Betrieb der Spiel
bank von der Zahlung derjenigen Landes- und Gemeindesteu
ern befreit, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Be
trieb der Spielbank stehen. 

(6) Bruttospielerträge sind für den Fall, dass 

1.	 die Spielbank das Risiko trägt, die Beträge, um die die Spiel

einsätze die Gewinne der Spieler übersteigen, die diesen 
nach den Spielregeln zustehen (Bruttogewinn); von dem 
Bruttogewinn sind die Verluste vorangegangener Spieltage 
abzusetzen; 

2.	 die Spielbank kein Risiko trägt, die Beträge, die der Spiel
bank aus dem Spiel zufließen. 

(7) Nicht abgeholte Einsätze und Gewinne sowie Beträge, die 
nach Ende der Einsatzmöglichkeit gesetzt und vom Spieler 
nicht zurückgenommen werden, sind dem Bruttospielertrag zu
zurechnen. 

(8) Falsche Spielmarken, falsche Geldscheine und falsche Mün
zen sowie Spielmarken anderer Spielbanken an den Spielti
schen mindern den Bruttospielertrag nicht; sie sind mit dem 
Wert zu berücksichtigen, mit dem sie am Spiel teilgenommen 
haben. Falsche Geldscheine in den Spielautomaten zählen nicht 
zum Bruttospielertrag; Geldscheine anderer Währungen sind 
mit dem Kurswert dem Bruttospielertrag zuzurechnen. 

(9) Die Abgabeschuld nach den Absätzen 1 bis 8 entsteht für 
jeden Spieltag jeweils nach dem Ende des Spielgeschehens. 

(10) Das Ministerium des Innern bestimmt mit Rücksicht auf 
die Befreiung des Spielbankunternehmers von Gemeindesteu
ern im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung einen angemessenen Anteil der Sitzgemein
de der Spielbank an der Spielbankabgabe. Der Gesamtanteil 
der Gemeinden an der Spielbankabgabe darf 15 vom Hundert 
der Bruttospielerträge nicht überschreiten. 

(11) Das Ministerium des Innern kann im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung be
stimmen, dass ein bestimmter Anteil des Tronc-Aufkommens 
an das Land abzuführen ist. Dieser Anteil ist so zu bemessen, 
dass dem Spielbankunternehmer ein Betrag verbleibt, der zur 
Deckung eines angemessenen und wirtschaftlichen Personal
aufwandes erforderlich ist. Die Tronc-Verordnung regelt das 
Nähere über die Erhebung und Abführung der Tronc-Abgabe. 

§ 12 
Pflichten des Spielbankunternehmers 

(1) Der Spielbankunternehmer ist verpflichtet, für jede einzel-
ne Spielbank täglich Aufzeichnungen über die Bruttospieler
träge und die Tronc-Einnahmen zu fertigen. 

(2) Der Spielbankunternehmer hat für die Spielbankabgabe am 
Ende jedes Spieltages Anmeldungen nach amtlich vorgeschrie
benem Vordruck abzugeben. Sie gelten als Steueranmeldungen 
im Sinne des § 168 der Abgabenordnung. 

(3) Die Spielbankabgabe wird am Tage ihrer Entstehung fällig. 

§ 13 
Verwaltung der Abgaben des Spielbankunternehmers 

(1) Die Spielbankabgabe und die Tronc-Abgabe werden durch 
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das Finanzamt verwaltet, in dessen Bezirk sich die Geschäfts
leitung des Spielbankunternehmens befindet. 

(2) Auf die Spielbankabgabe und die Tronc-Abgabe finden, so
weit sich aus diesem Gesetz nichts Abweichendes ergibt, die 
Vorschriften der Abgabenordnung sinngemäß Anwendung. Der 
Spielbetrieb sowie die Ermittlung des Bruttospielertrages und 
der Tronc-Einnahmen werden durch die Finanzämter in ent
sprechender Anwendung der §§ 210 und 211 der Abgabenord
nung vor Ort und durch Einsichtnahme in Videoaufzeichnun
gen und Dokumentationen zu den Hinweismitteilungen aus 
dem Automatenkontrollsystem (AKS) am Spielort überwacht. 

(3) Das Ministerium der Finanzen übt die Steueraufsicht aus 
und erlässt die hierfür erforderlichen Regelungen. Es kann ins
besondere die Maßnahmen treffen, die zur Sicherung der 
Spielbankabgabe erforderlich sind. 

5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 14 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden das Grundrecht der Berufsfreiheit 
(Artikel 49 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg), 
durch §§ 5, 6 und 8 das Grundrecht auf informationelle Selbst
bestimmung (Artikel 11 Abs. 1 der Verfassung des Landes 
Brandenburg) und durch §§ 9 und 13 das Grundrecht der Un
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 15 der Verfassung des 
Landes Brandenburg und Artikel 13 des Grundgesetzes) einge
schränkt. 

§ 15 
Gleichstellungsbestimmung 

Personen-, Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge
setz gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. 

Artikel 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten,

Fortgelten erteilter Erlaubnisse


(1) Artikel 1 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Im 
Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2008 in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten des Artikels 2 tritt das Lotterie- und Sport
wettengesetz vom 13. Juli 1994 (GVBl. I S. 384), zuletzt geän
dert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 17. Dezember 2003 
(GVBl. I S. 298, 306), außer Kraft. Die nach altem Recht ande
ren Veranstaltern als denen nach § 10 Abs. 2 des Glücksspiel
staatsvertrages erteilten Erlaubnisse gelten bis zum 31. Dezem
ber 2008 mit der Maßgabe fort, dass die Regelungen des 
Glücksspielstaatsvertrages Anwendung finden. 

(3) Mit Inkrafttreten des Artikels 3 tritt das Spielbankgesetz 
vom 22. Mai 1996 (GVBl. I S. 170), zuletzt geändert durch Ar
tikel 7 des Gesetzes vom 22. April 2003 (GVBl. I S. 119, 120), 
außer Kraft. Die nach altem Recht erteilten Erlaubnisse gelten 
bis zum 31. Dezember 2008 mit der Maßgabe fort, dass die 
spielbankspezifischen Regelungen des Glücksspielstaatsver
trages und die Regelungen des Artikels 3 Anwendung finden. 

Potsdam, den 18. Dezember 2007 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Staatsvertrag

zum Glücksspielwesen in Deutschland

(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV)


Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: „die Länder“ genannt)


schließen nachstehenden Staatsvertrag:


Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften


§ 1 
Ziele des Staatsvertrages 

Ziele des Staatsvertrages sind 

1.	 das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu ver
hindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Sucht
bekämpfung zu schaffen, 

2.	 das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natürlichen 
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Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte 
Bahnen zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf nicht 
erlaubte Glücksspiele zu verhindern, 

3.	 den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 

4.	 sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durch
geführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften ge
schützt und die mit Glücksspielen verbundene Folge- und 
Begleitkriminalität abgewehrt werden. 

§ 2 
Anwendungsbereich 

Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Veranstaltung, 
die Durchführung und die Vermittlung von öffentlichen Glücks
spielen. Für Spielbanken gelten nur die §§ 1, 3 bis 8, 20 und 23. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für 
den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und 
die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend 
vom Zufall abhängt. Die Entscheidung über den Gewinn hängt 
in jedem Fall vom Zufall ab, wenn dafür der ungewisse Eintritt 
oder Ausgang zukünftiger Ereignisse maßgeblich ist. Auch 
Wetten gegen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang eines zu
künftigen Ereignisses sind Glücksspiele. 

(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für einen grö
ßeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine Teilnahmemög
lichkeit besteht oder es sich um gewohnheitsmäßig veranstalte
te Glücksspiele in Vereinen oder sonstigen geschlossenen Ge
sellschaften handelt. 

(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Absatzes 1, bei dem einer 
Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet wird, nach ei
nem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes Entgelt die Chan
ce auf einen Geldgewinn zu erlangen, ist eine Lotterie. Die 
Vorschriften über Lotterien gelten auch, wenn anstelle von 
Geld Sachen oder andere geldwerte Vorteile gewonnen werden 
können (Ausspielung). 

(4) Veranstaltet und vermittelt wird ein Glücksspiel dort, wo 
dem Spieler die Möglichkeit zur Teilnahme eröffnet wird. 

(5) Annahmestellen und Lotterieeinnehmer sind in die Ver
triebsorganisation von Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 einge
gliederte Vermittler. 

(6) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer, ohne Annah
mestelle oder Lotterieeinnehmer zu sein, 

1.	 einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt oder 

2.	 Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusammenführt 
und deren Spielbeteiligung dem Veranstalter – selbst oder 
über Dritte – vermittelt, 

sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese Tätig
keit nachhaltig Gewinn zu erzielen. 

§ 4 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis der zu
ständigen Behörde des jeweiligen Landes veranstaltet oder ver
mittelt werden. Das Veranstalten und das Vermitteln ohne diese 
Erlaubnis (unerlaubtes Glücksspiel) ist verboten. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten oder 
das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des § 1 zuwider
läuft. Die Erlaubnis darf nicht für das Vermitteln nach diesem 
Staatsvertrag nicht erlaubter Glücksspiele erteilt werden. Auf 
die Erteilung der Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch. 

(3) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen Glücks
spielen darf den Erfordernissen des Jugendschutzes nicht zu
widerlaufen. Die Teilnahme von Minderjährigen ist unzulässig. 
Die Veranstalter und die Vermittler haben sicherzustellen, dass 
Minderjährige von der Teilnahme ausgeschlossen sind. 

(4) Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücks
spiele im Internet ist verboten. 

§ 5 
Werbung 

(1) Werbung für öffentliches Glücksspiel hat sich zur Vermei
dung eines Aufforderungscharakters bei Wahrung des Ziels, le
gale Glücksspielmöglichkeiten anzubieten, auf eine Informa
tion und Aufklärung über die Möglichkeit zum Glücksspiel zu 
beschränken. 

(2) Werbung für öffentliches Glücksspiel darf nicht in Wider
spruch zu den Zielen des § 1 stehen, insbesondere nicht gezielt 
zur Teilnahme am Glücksspiel auffordern, anreizen oder er
muntern. Sie darf sich nicht an Minderjährige oder vergleich
bar gefährdete Zielgruppen richten. Die Werbung darf nicht ir
reführend sein und muss deutliche Hinweise auf das Verbot der 
Teilnahme Minderjähriger, die von dem jeweiligen Glücksspiel 
ausgehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten. 

(3) Werbung für öffentliches Glücksspiel ist im Fernsehen 
(§§ 7 und 8 Rundfunkstaatsvertrag), im Internet sowie über 
Telekommunikationsanlagen verboten. 

(4) Werbung für unerlaubte Glücksspiele ist verboten. 

§ 6 
Sozialkonzept 

Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspielen 
sind verpflichtet, die Spieler zu verantwortungsbewusstem Spiel 
anzuhalten und der Entstehung von Glücksspielsucht vorzu
beugen. Zu diesem Zweck haben sie Sozialkonzepte zu entwi
ckeln, ihr Personal zu schulen und die Vorgaben des Anhangs 
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„Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücks
spielsucht“ zu erfüllen. In den Sozialkonzepten ist darzulegen, 
mit welchen Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen 
des Glücksspiels vorgebeugt werden soll und wie diese beho
ben werden sollen. 

§ 7 
Aufklärung 

(1) Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücksspie
len haben über die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust, 
die Suchtrisiken der von ihnen angebotenen Glücksspiele, das 
Verbot der Teilnahme Minderjähriger und Möglichkeiten der 
Beratung und Therapie aufzuklären. 

(2) Lose, Spielscheine und Spielquittungen müssen Hinweise 
auf die von dem jeweiligen Glücksspiel ausgehende Suchtge
fahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten. 

§ 8 
Spielersperre 

(1) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Glücks
spielsucht sind die Spielbanken und die in § 10 Abs. 2 genann
ten Veranstalter verpflichtet, ein übergreifendes Sperrsystem 
zu unterhalten. 

(2) Die zur Teilnahme am Sperrsystem verpflichteten Veran
stalter sperren Personen, die dies beantragen (Selbstsperre) 
oder von denen sie aufgrund der Wahrnehmung ihres Personals 
oder aufgrund von Meldungen Dritter wissen oder aufgrund 
sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen müssen, dass 
sie spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziel
len Verpflichtungen nicht nachkommen oder Spieleinsätze ris
kieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen oder 
Vermögen stehen (Fremdsperre). 

(3) Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr. Die Veranstalter tei
len die Sperre dem betroffenen Spieler unverzüglich schriftlich 
mit. 

(4) Die Veranstalter haben die in § 23 Abs. 1 genannten Daten 
in eine Sperrdatei einzutragen. Ein Eintrag ist auch zulässig, 
wenn nicht alle Daten erhoben werden können. 

(5) Eine Aufhebung der Sperre ist frühestens nach einem Jahr 
und nur auf schriftlichen Antrag des Spielers möglich. Über 
diesen entscheidet der Veranstalter, der die Sperre verfügt hat. 

Zweiter Abschnitt

Aufgaben des Staates


§ 9 
Glücksspielaufsicht 

nach diesem Staatsvertrag bestehenden oder aufgrund dieses 
Staatsvertrages begründeten öffentlich-rechtlichen Verpflich
tungen zu überwachen sowie darauf hinzuwirken, dass uner
laubtes Glücksspiel und die Werbung hierfür unterbleiben. Die 
zuständige Behörde des jeweiligen Landes kann die erforder
lichen Anordnungen im Einzelfall erlassen. Sie kann insbeson
dere 

1.	 jederzeit Auskunft und Vorlage aller Unterlagen und Nach
weise verlangen, die zur Prüfung im Rahmen des Satzes 1 
erforderlich sind, 

2.	 Anforderungen an die Veranstaltung, Durchführung und Ver
mittlung öffentlicher Glücksspiele und die Werbung hierfür 
sowie an die Entwicklung und Umsetzung des Sozialkon
zepts stellen, 

3.	 die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung unerlaub
ter Glücksspiele und die Werbung hierfür untersagen, 

4.	 Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten die Mitwirkung 
an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel und an Auszah
lungen aus unerlaubtem Glücksspiel untersagen und 

5.	 Diensteanbietern im Sinne von § 3 Teledienstegesetz, so
weit sie nach diesem Gesetz verantwortlich sind, die Mit
wirkung am Zugang zu unerlaubten Glücksspielangeboten 
untersagen. 

Sofern unerlaubtes Glücksspiel in mehreren Ländern veranstal
tet oder vermittelt wird oder dafür in mehreren Ländern gewor
ben wird, kann jedes betroffene Land die zuständige Behörde 
eines anderen Landes ermächtigen, auch mit Wirkung für das 
betroffene Land tätig zu werden. 

(2) Widerspruch und Klage gegen diese Anordnungen haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Die Länder arbeiten bei der Glücksspielaufsicht zusammen. 
Sie stimmen die Erlaubnisse für die in § 10 Abs. 2 genannten 
Veranstalter ab. 

(4) Die Erlaubnis wird von der zuständigen Behörde für das 
Gebiet des jeweiligen Landes oder einen Teil dieses Gebietes 
erteilt. Sie ist widerruflich zu erteilen und zu befristen. Sie 
kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen 
werden. Die Erlaubnis ist weder übertragbar noch kann sie ei
nem Anderen zur Ausübung überlassen werden. 

(5) Die Erlaubnis zur Einführung neuer Glücksspielangebote 
durch die in § 10 Abs. 2 genannten Veranstalter setzt voraus, dass 

1.	 der Fachbeirat (§ 10 Abs. 1 Satz 2) zuvor die Auswirkun
gen des neuen Angebotes auf die Bevölkerung untersucht 
und bewertet hat und 

2.	 der Veranstalter im Anschluss an die Einführung dieses 
Glücksspiels der Erlaubnisbehörde über die sozialen Aus
wirkungen des neuen Angebotes berichtet. 

(1) Die Glücksspielaufsicht hat die Aufgabe, die Erfüllung der Neuen Glücksspielangeboten steht die Einführung neuer oder 
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die erhebliche Erweiterung bestehender Vertriebswege durch Ver
anstalter oder Vermittler gleich. 

(6) Die Glücksspielaufsicht darf nicht durch eine Behörde aus
geübt werden, die für die Finanzen des Landes oder die Beteili
gungsverwaltung der in § 10 Abs. 2 genannten Veranstalter zu
ständig ist. 

§ 10 
Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes 

(1) Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des § 1 die ord
nungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielange
bot sicherzustellen. Sie werden dabei von einem Fachbeirat be
raten, der sich aus Experten in der Bekämpfung der Glücks
spielsucht zusammensetzt. 

(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder diese öf
fentliche Aufgabe selbst, durch juristische Personen des öffent
lichen Rechts oder durch privatrechtliche Gesellschaften, an 
denen juristische Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar 
oder mittelbar maßgeblich beteiligt sind, erfüllen. 

(3) Die Länder begrenzen die Zahl der Annahmestellen zur Er
reichung der Ziele des § 1. 

(4) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der Einnah
men aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder ge
meinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke verwendet 
wird. 

(5) Anderen als den in Absatz 2 Genannten darf nur die Veran
staltung von Lotterien und Ausspielungen nach den Vorschrif
ten des Dritten Abschnitts erlaubt werden. 

§ 11 
Suchtforschung 

Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung zur Ver
meidung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücksspiele 
sicher. 

Dritter Abschnitt

Lotterien mit geringerem Gefährdungspotenzial


§ 12 
Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis gemäß § 4 Abs. 1 darf nur erteilt werden, wenn 

1.	 der Veranstaltung keine Versagungsgründe nach § 13 ent
gegenstehen, 

2.	 die in §§ 14, 15 Abs. 1 und 2 und § 16 Abs. 3 genannten 
Voraussetzungen vorliegen, 

3.	 mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen Zwecke ver
folgt werden, die über den mit dem Hinweis auf die Bereit
stellung von Gewinnen verbundenen Werbeeffekt hinaus
gehen, und 

4.	 nicht zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung selbst 
oder durch die Verwirklichung des Veranstaltungszwecks 
oder die Verwendung des Reinertrages die öffentliche Si
cherheit oder Ordnung gefährdet wird oder die Beziehun
gen der Bundesrepublik Deutschland zu anderen Staaten 
beeinträchtigt werden. 

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Lotterien in der Form des Gewinnspa
rens, wenn von einem Teilnahmebetrag ein Teilbetrag von höchs
tens 20 vom Hundert als Losanteil für die Gewinnsparlotterie 
verwendet wird. 

(2) In der Erlaubnis kann für Veranstaltungen, die traditionell 
in Verbindung mit dem Fernsehen präsentiert werden und bei 
denen vorrangig die gemeinnützige Verwendung der Reinerträ
ge dargestellt wird, eine Befreiung vom Verbot der Fernsehwer
bung (§ 5 Abs. 3) zugelassen werden. In der Erlaubnis ist auch 
zu entscheiden, inwieweit die Anforderungen der §§ 6 und 7 zu 
erfüllen sind. 

(3) Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länderübergrei
fenden Spielplan in mehreren Ländern veranstaltet werden, 
kann das Land, in dem der Veranstalter seinen Sitz hat, eine Er
laubnis auch mit Wirkung für die Länder erteilen, die hierzu er
mächtigt haben. 

§ 13 
Versagungsgründe 

(1) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn die Veranstal
tung § 4 Abs. 2 bis 4 widerspricht. Dies ist vor allem der Fall, 
wenn nicht auszuschließen ist, dass die Veranstaltung der Lot
terie wegen des insgesamt bereits vorhandenen Glücksspielan
gebotes, insbesondere im Hinblick auf die Zahl der bereits ver
anstalteten Glücksspiele oder deren Art oder Durchführung 
den Spieltrieb in besonderer Weise fördert. 

(2) Eine Erlaubnis darf insbesondere nicht erteilt werden, wenn 

1.	 der Spielplan vorsieht, dass 

a)	 die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter als zwei
mal wöchentlich erfolgt, 

b)	 der Höchstgewinn einen Wert von 1 Million Euro über
steigt oder 

c)	 Teile des vom Spieler zu entrichtenden Entgeltes zu 
dem Zweck angesammelt werden, Gewinne für künf
tige Ziehungen zu schaffen (planmäßiger Jackpot), 
oder 

2.	 eine interaktive Teilnahme in Rundfunk und Telemedien 
mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe ermöglicht wird. 
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§ 14 
Veranstalter 

(1) Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Veranstalter 

1.	 die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft
steuergesetzes erfüllt und 

2.	 zuverlässig ist, insbesondere die Gewähr dafür bietet, dass 
die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die Spielteilneh
mer sowie die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar durchge
führt und der Reinertrag zweckentsprechend verwendet wird. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die von den in § 10 Abs. 2 genannten 
Veranstaltern und von der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Bayerisches Rotes Kreuz“ veranstalteten Lotterien und für 
Veranstaltungen in der Form des Gewinnsparens (§ 12 Abs. 1 
Satz 2). 

(2) Soll die Veranstaltung ganz oder überwiegend von einem 
Dritten durchgeführt werden, darf die Erlaubnis nur erteilt wer
den, wenn nicht die Gefahr besteht, dass durch die Durchfüh
rung die Transparenz und Kontrollierbarkeit der Veranstaltung 
beeinträchtigt wird und der Dritte 

1.	 die Anforderungen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllt und 

2.	 hinsichtlich der Durchführung der Veranstaltung den Wei
sungen des Veranstalters unterliegt und keinen maßgeb
lichen rechtlichen oder tatsächlichen Einfluss auf den Ver
anstalter hat. 

§ 15 
Spielplan, Kalkulation und Durchführung 

der Veranstaltung 

(1) Nach dem Spielplan müssen der Reinertrag, die Gewinn
summe und die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu
einander stehen; die Kosten der Veranstaltung sind so gering 
wie möglich zu halten. Reinertrag ist der Betrag, der sich aus 
der Summe der Entgelte nach Abzug von Kosten, Gewinnsum
me und Steuern ergibt. Für den Reinertrag und die Gewinn
summe sollen im Spielplan jeweils mindestens 30 vom Hun
dert der Entgelte vorgesehen sein und es darf kein Grund zu 
der Annahme bestehen, dass diese Anteile nicht erreicht wer
den. Bei der Antragstellung ist eine Kalkulation vorzulegen, 
aus der sich die voraussichtlichen Kosten der Veranstaltung, 
die Gewinnsumme, die Steuern und der Reinertrag ergeben. 
Zeigt sich nach Erteilung der Erlaubnis, dass die kalkulierten 
Kosten voraussichtlich überschritten werden, ist dies der Er
laubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen und eine neue Kalku
lation vorzulegen. 

(2) In den Kosten der Lotterie dürfen Kosten von Dritten im 
Sinne des § 14 Abs. 2 nach Art und Umfang nur insoweit be
rücksichtigt werden, als sie den Grundsätzen wirtschaftlicher 
Betriebsführung entsprechen. Die Vergütung des Dritten soll 
nicht abhängig vom Umsatz berechnet werden. 

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle Unterla

gen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die zur Über
prüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Lotterie er
forderlich sind. Insbesondere hat er eine Abrechnung vorzule
gen, aus der sich die tatsächliche Höhe der Einnahmen, des 
Reinertrages, der Gewinnausschüttung und der Kosten der Ver
anstaltung ergibt. 

(4) Die zuständige Behörde kann auf Kosten des Veranstalters 
einen staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer beauftragen oder 
dessen Beauftragung vom Veranstalter verlangen, damit ein 
Gutachten zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Planung oder 
Durchführung der Lotterie, insbesondere zur Angemessenheit 
der Kosten der Lotterie erstattet und der Behörde vorgelegt 
wird. Die Kosten des Gutachtens sind Kosten der Lotterie. 

§ 16 
Verwendung des Reinertrages 

(1) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah für den in 
der Erlaubnis festgelegten Zweck verwendet werden. 

(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen anderen als 
den in der Erlaubnis festgelegten gemeinnützigen, kirchlichen 
oder mildtätigen Zweck verwenden oder kann der Verwendungs
zweck nicht oder nicht zeitnah verwirklicht werden, hat der 
Veranstalter dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzu
zeigen. Diese kann nach Anhörung des Veranstalters den Ver
wendungszweck neu festlegen. 

(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in dem Land 
verwendet werden, in dem die Lotterie veranstaltet wird. 

§ 17 
Form und Inhalt der Erlaubnis 

Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. In ihr sind insbesondere 
festzulegen 

1.	 der Veranstalter sowie im Fall des § 14 Abs. 2 der Dritte, 

2.	 Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veran
staltung, 

3.	 der Verwendungszweck des Reinertrages, die Art und Weise 
des Nachweises der Verwendung und der Zeitpunkt, zu dem 
der Nachweis zu erbringen ist, 

4.	 der Spielplan und 

5.	 die Vertriebsform. 

§ 18 
Kleine Lotterien 

Die Länder können von den Regelungen des Staatsvertrages 
für nicht länderübergreifend veranstaltete Lotterien abweichen, 
bei denen 
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1.	 die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag von 
40 000 Euro nicht übersteigt, 

2.	 der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für gemein
nützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verwandt wird 
und 

3.	 der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils mindestens 
25 vom Hundert der Entgelte betragen. 

Vierter Abschnitt

Gewerbliche Spielvermittlung


§ 19 
Gewerbliche Spielvermittlung 

Neben den §§ 4 bis 7 und unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Regelungen gelten für die Tätigkeit des gewerblichen Spielver
mittlers folgende Anforderungen: 

1.	 Der gewerbliche Spielvermittler hat mindestens zwei Drit
tel der von den Spielern vereinnahmten Beträge für die 
Teilnahme am Spiel an den Veranstalter weiterzuleiten. Er 
hat die Spieler vor Vertragsabschluss in Textform klar und 
verständlich auf den für die Spielteilnahme an den Veran
stalter weiterzuleitenden Betrag hinzuweisen sowie ihnen 
unverzüglich nach Vermittlung des Spielauftrages den Ver
anstalter mitzuteilen. 

2.	 Gewerbliche Spielvermittler und von ihnen oder den Spiel
interessenten im Sinne des § 3 Abs. 6 beauftragte Dritte 
sind verpflichtet, bei jeder Spielteilnahme dem Veranstalter 
die Vermittlung offen zu legen. 

3.	 Gewerbliche Spielvermittler sind verpflichtet, dafür Sorge 
zu tragen, dass bei Vertragsabschluss ein zur unabhängigen 
Ausübung eines rechts- oder steuerberatenden Berufes be
fähigter Treuhänder mit der Verwahrung der Spielquittun
gen und der Geltendmachung des Gewinnanspruches gegen
über dem Veranstalter beauftragt wird. Dem Spielteilneh
mer ist bei Vertragsabschluss ein Einsichtsrecht an den 
Spielquittungen, die in seinem Auftrag vermittelt worden 
sind, einzuräumen. Wird ein Gewinnanspruch vom Spiel
teilnehmer nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten 
beim Treuhänder geltend gemacht, so ist der Gewinnbetrag 
an den Veranstalter abzuführen. 

Fünfter Abschnitt

Besondere Vorschriften


§ 20 
Spielbanken 

Gesperrte Spieler dürfen am Spielbetrieb in Spielbanken nicht 
teilnehmen. Die Durchsetzung des Verbots ist durch Kontrolle 

des Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskontrolle und 
Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleisten. 

§ 21 
Sportwetten 

(1) Wetten können als Kombinationswetten oder Einzelwetten 
auf den Ausgang von Sportereignissen (Sportwetten) erlaubt 
werden. In der Erlaubnis sind Art und Zuschnitt der Sportwet
ten im Einzelnen zu regeln. 

(2) Die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten muss 
organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich und personell getrennt 
sein von der Veranstaltung oder Organisation von Sportereig
nissen und dem Betrieb von Einrichtungen, in denen Sportver
anstaltungen stattfinden. Die Verknüpfung der Übertragung von 
Sportereignissen in Rundfunk und Telemedien mit der Veran
staltung oder Vermittlung von Sportwetten oder mit Trikot- und 
Bandenwerbung für Sportwetten ist nicht zulässig. Wetten 
während des laufenden Sportereignisses sowie über Telekom
munikationsanlagen sind verboten. 

(3) Gesperrte Spieler dürfen an Wetten nicht teilnehmen. Die 
Durchsetzung des Verbots ist durch Kontrolle des Ausweises 
oder eine vergleichbare Identitätskontrolle und Abgleich mit 
der Sperrdatei zu gewährleisten. 

§ 22 
Lotterien mit besonderem Gefährdungspotenzial 

(1) Die Höhe planmäßiger Jackpots ist zur Erreichung der Zie
le des § 1 in der Erlaubnis zu begrenzen; § 9 Abs. 3 Satz 2 ist 
anzuwenden. 

(2) Gesperrte Spieler dürfen an Lotterien der in § 10 Abs. 2 ge
nannten Veranstalter, die häufiger als zweimal pro Woche ver
anstaltet werden, nicht teilnehmen. Die Durchsetzung dieses 
Verbots ist durch Kontrolle des Ausweises oder eine vergleich
bare Identitätskontrolle und Abgleich mit der Sperrdatei zu ge
währleisten. 

Sechster Abschnitt

Datenschutz


§ 23 
Sperrdatei, Datenverarbeitung 

(1) Mit der Sperrdatei werden die für eine Sperrung erforder
lichen Daten verarbeitet und genutzt. Es dürfen folgende Daten 
gespeichert werden: 

1.	 Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen, 

2.	 Aliasnamen, verwendete Falschnamen, 

3.	 Geburtsdatum, 
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4.	 Geburtsort, 

5.	 Anschrift, 

6.	 Lichtbilder, 

7.	 Grund der Sperre, 

8.	 Dauer der Sperre und 

9.	 meldende Stelle. 

Daneben dürfen die Dokumente, die zur Sperrung geführt ha
ben, gespeichert werden. 

(2) Die gespeicherten Daten sind im erforderlichen Umfang an 
die Stellen zu übermitteln, die Spielverbote zu überwachen ha
ben. Die Datenübermittlung kann auch durch automatisierte 
Abrufverfahren erfolgen. 

(3) Datenübermittlungen an öffentliche Stellen, insbesondere 
an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, sind nach den ge
setzlichen Vorschriften zulässig. 

(4) Erteilte Auskünfte und Zugriffe im elektronischen System 
sind zu protokollieren. 

(5) Die Daten sind sechs Jahre nach Ablauf der Sperre zu lö
schen. Es ist zulässig, die Löschung am Ende des sechsten Jah
res vorzunehmen. 

(6) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist, 
sind die jeweiligen Vorschriften für den Schutz personenbezo
gener Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht in Da
teien verarbeitet oder genutzt werden. 

Siebter Abschnitt

Übergangs- und Schlussbestimmungen 


§ 24 
Regelungen der Länder 

Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses Staatsvertrages 
notwendigen Bestimmungen. Sie können weitergehende An
forderungen insbesondere zu den Voraussetzungen des Veran
staltens und Vermittelns von Glücksspielen festlegen. In ihren 
Ausführungsgesetzen können sie auch vorsehen, dass Verstöße 
gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages mit Geldbuße 
oder Strafe geahndet werden. 

§ 25 
Weitere Regelungen 

(1) Die bis zum 1. Januar 2007 erteilten Konzessionen, Geneh
migungen und Erlaubnisse der Veranstalter im Sinne des § 10 
Abs. 2 und die ihnen nach Landesrecht gleichstehenden Befug

nisse gelten – soweit nicht im Bescheid eine kürzere Frist fest
gelegt ist – bis zum 31. Dezember 2008 als Erlaubnis mit der 
Maßgabe fort, dass die Regelungen dieses Staatsvertrages – 
abgesehen vom Erlaubniserfordernis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 – 
Anwendung finden. Die Veranstalter nach § 10 Abs. 2 haben 
zum 1. Januar 2009 eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 einzuholen. 

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf die Vermitt
ler von erlaubten öffentlichen Glücksspielen (einschließlich der 
Lotterieeinnehmer der Klassenlotterien und der gewerblichen 
Spielvermittler). Soweit Vermittler in die Vertriebsorganisation 
eines Veranstalters eingegliedert sind, stellt der Veranstalter den 
Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 für die für 
ihn tätigen Vermittler. 

(3) Abweichend von § 10 Abs. 2 kann das Land Rheinland-
Pfalz seine Aufgabe nach § 10 Abs. 1 durch ein betrautes Unter
nehmen wahrnehmen. 

(4) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die bei Inkraft
treten dieses Vertrages von mehreren Veranstaltern in allen 
Ländern durchgeführt wird und bei der der Reinertrag aus
schließlich zur Erfüllung der in § 10 Abs. 4 genannten Zwecke 
verwandt wird, abweichend von § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 13 
Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 1 und § 15 Abs. 1 Satz 3 erlauben. 

(5) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form des Ge
winnsparens muss mindestens 25 vom Hundert der Entgelte 
betragen. Der Reinertrag ist für gemeinnützige, kirchliche oder 
mildtätige Zwecke zu verwenden. Erlaubnisse können allge
mein erteilt werden. 

(6) Die Länder können befristet auf ein Jahr nach Inkrafttreten 
des Staatsvertrages abweichend von § 4 Abs. 4 bei Lotterien 
die Veranstaltung und Vermittlung im Internet erlauben, wenn 
keine Versagungsgründe nach § 4 Abs. 2 vorliegen und folgen
de Voraussetzungen erfüllt sind: 

1.	 Der Ausschluss minderjähriger oder gesperrter Spieler wird 
durch Identifizierung und Authentifizierung gewährleistet; 
die Richtlinien der Kommission für Jugendmedienschutz 
zur geschlossenen Benutzergruppe sind zu beachten. 

2.	 Die Beachtung der in der Erlaubnis festzulegenden Einsatz
grenzen, die 1 000 Euro pro Monat nicht überschreiten dür
fen, und des Kreditverbots ist sichergestellt. 

3.	 Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederholung und 
die Möglichkeit interaktiver Teilnahme mit zeitnaher Ge
winnbekanntgabe sind ausgeschlossen; davon kann regel
mäßig bei Lotterien mit nicht mehr als zwei Gewinnent
scheiden pro Woche ausgegangen werden. 

4.	 Durch Lokalisierung nach dem Stand der Technik wird si
chergestellt, dass nur Personen teilnehmen können, die sich 
im Geltungsbereich der Erlaubnis aufhalten. 

5.	 Ein an die besonderen Bedingungen des Internets angepass
tes Sozialkonzept ist zu entwickeln und einzusetzen; seine 
Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu evaluieren. 
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§ 26 
Verhältnis zu bestehenden Regelungen 

für die Klassenlotterien 

(1) Soweit die Regelungen des Staatsvertrags zwischen den Län
dern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen und Thüringen über eine Staatliche Klassenlotterie vom 
26. Mai 1992 (SKL-Staatsvertrag) oder die Regelungen für die 
Nordwestdeutsche Klassenlotterie in der Vereinbarung der Län
der Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Freie und Hansestadt Hamburg, Freie Hansestadt Bremen, Saar
land, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sach
sen-Anhalt zum gemeinsamen Betrieb einer staatlichen Klas
senlotterie vom 23. Dezember 1992 (NKL-Ländervereinbarung) 
im Widerspruch zu Regelungen dieses Staatsvertrages stehen, 
sind die Regelungen dieses Staatsvertrages vorrangig anzu
wenden. 

(2) Eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 wird den Klassenlotterien 
abweichend von Artikel 4 des SKL-Staatsvertrags und abwei
chend von Artikel 2 der NKL-Ländervereinbarung von den nach 
diesem Staatsvertrag zuständigen Behörden erteilt. 

§ 27 
Evaluierung 

Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages sind von den Glücks
spielaufsichtsbehörden der Länder unter Mitwirkung des Fach
beirats zu evaluieren. Das Ergebnis ist drei Jahre nach Inkraft
treten des Staatsvertrages vorzulegen. 

§ 28 
Befristung, Fortgelten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des vierten Jahres nach 
seinem Inkrafttreten außer Kraft, sofern nicht die Ministerprä
sidentenkonferenz unter Berücksichtigung des Ergebnisses der 
Evaluation (§ 27) bis Ende des vierten Jahres mit mindestens 
13 Stimmen das Fortgelten des Staatsvertrages beschließt. In 
diesem Fall gilt der Staatsvertrag unter den Ländern fort, die 
dem Beschluss zugestimmt haben. 

(2) Der Staatsvertrag kann von jedem der Länder, in denen er 
fortgilt, zum Schluss eines Kalenderjahres gekündigt werden. 
Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz zu erklären. Die Kündigung ei
nes Landes lässt das zwischen den übrigen Ländern bestehende 
Vertragsverhältnis unberührt, jedoch kann jedes der übrigen 
Länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von drei Mo
naten nach Eingang der Benachrichtigung über die gegenüber 
der oder dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
erfolgte Kündigungserklärung zum selben Zeitpunkt kündigen. 

§ 29 
Inkrafttreten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Sind 
bis zum 31. Dezember 2007 nicht mindestens 13 Ratifikations
urkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsver
trag gegenstandslos. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages tritt der Staatsver
trag zum Lotteriewesen in Deutschland vom 18. Dezember 2003/ 
13. Februar 2004 außer Kraft. 

Für das Land Baden-Württemberg:

Stuttgart, den 31.07.2007 Günther H. Oettinger


Für den Freistaat Bayern:

München, den 7. Mai 2007 Edmund Stoiber


Für das Land Berlin:

Berlin, den 19. März 2007 Klaus Wowereit


Für das Land Brandenburg:

Potsdam, den 23. Februar 2007 M. Platzeck


Für die Freie Hansestadt Bremen:

Bremen, den 9. Mai 2007 Jens Böhrnsen


Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Hamburg, den 4. Mai 2007 Ole v. Beust


Für das Land Hessen:

Wiesbaden, den 26. April 2007 R. Koch


Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Schwerin, den 31. Januar 2007 H. Ringstorff


Für das Land Niedersachsen:

Hannover, den 25. April 2007 Christian Wulff


Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Düsseldorf, den 22. Mai 2007 Rüttgers


Für das Land Rheinland-Pfalz:

Mainz, den 8. Mai 2007 Kurt Beck


Für das Saarland:

Saarbrücken, den 30. Januar 2007 Peter Müller


Für den Freistaat Sachsen:

Dresden, den 9. Mai 2007 Georg Milbradt


Für das Land Sachsen-Anhalt:

Magdeburg, den 8. Mai 2007 Böhmer


Für das Land Schleswig-Holstein:

Kiel, den 20.07.2007 Peter Harry Carstensen


Für den Freistaat Thüringen:

Erfurt, den 20. April 2007 Dieter Althaus
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Anhang „Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von 
Glücksspielsucht" 

Zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht gelten 
die folgenden Richtlinien: 

1.	 Die Veranstalter 

a)	 benennen Beauftragte für die Entwicklung von Sozial
konzepten, 

b)	 erheben Daten über die Auswirkungen der von ihnen an
gebotenen Glücksspiele auf die Entstehung von Glücks
spielsucht und berichten hierüber sowie über den Er
folg der von ihnen zum Spielerschutz getroffenen Maß
nahmen alle zwei Jahre den Glücksspielaufsichtsbehör-
den, 

c)	 schulen das für die Veranstaltung, Durchführung und 
gewerbliche Vermittlung öffentlichen Glücksspiels ein
gesetzte Personal in der Früherkennung problematischen 
Spielverhaltens, wie z. B. dem plötzlichen Anstieg des 
Entgelts oder der Spielfrequenz, 

d)	 schließen das in den Annahmestellen beschäftigte Per
sonal vom dort angebotenen Glücksspiel aus, 

e)	 ermöglichen es den Spielern, ihre Gefährdung einzu
schätzen, und 

f)	 richten eine Telefonberatung mit einer bundesweit ein
heitlichen Telefonnummer ein. 

2.	 Eine Information über Höchstgewinne ist mit der Aufklä
rung über die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust 
zu verbinden. 

3.	 Die Vergütung der leitenden Angestellten von Glücksspiel
veranstaltern darf nicht abhängig vom Umsatz berechnet 
werden. 

Gesetz zu dem Staatsvertrag 

der Länder Berlin und Brandenburg


über das Landesentwicklungsprogramm 2007 

(LEPro 2007) und die Änderung 


des Landesplanungsvertrages


Vom 18. Dezember 2007 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Zustimmung zu dem Staatsvertrag 


der Länder Berlin und Brandenburg über das 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) 

und die Änderung des Landesplanungsvertrages


Dem in Berlin und Potsdam am 10. Oktober 2007 unterzeich
neten Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über 
das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die 
Änderung des Landesplanungsvertrages wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 
Neufassung des Landesplanungsvertrages 

Das für Raumordnung zuständige Mitglied der Landesregie
rung kann den Wortlaut des Landesplanungsvertrages in der 
vom Inkrafttreten des Staatsvertrages der Länder Berlin und 
Brandenburg über das Landesentwicklungsprogramm 2007 
(LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsvertrages 
an geltenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Brandenburg Teil I bekannt machen. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der in Artikel 1 genannte Staatsvertrag nach 
seinem Artikel 3 Abs. 1 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verord
nungsblatt für das Land Brandenburg Teil I bekannt zu geben. 

Potsdam, den 18. Dezember 2007 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Hinweis: 
Eine Verletzung der für Raumordnungspläne geltenden Verfah
rens- und Formvorschriften, die nicht schriftlich innerhalb ei
nes Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung geltend ge
macht worden ist, ist unbeachtlich (Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 des 
Landesplanungsvertrages). 
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Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg

über das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)


und die Änderung des Landesplanungsvertrages


Auf der Grundlage von Artikel 1 Abs. 1 und 2 und Artikel 7 
Abs. 1 des Landesplanungsvertrages vom 6. April 1995, zuletzt 
geändert durch Staatsvertrag vom 3. und 4. Mai 2006, kommen 
die Länder Berlin und Brandenburg überein, den nachfolgen
den Vertrag zu schließen: 

Artikel 1

Landesentwicklungsprogramm 2007


Die Länder Berlin und Brandenburg vereinbaren das in der 
Anlage beigefügte Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 
2007). Die Anlage ist Bestandteil des Vertrages. 

Artikel 2

Änderung des Landesplanungsvertrages


Der Landesplanungsvertrag wird wie folgt geändert: 

1.	 In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu Artikel 4 das 
Wort „gemeinsamen“ durch das Wort „Gemeinsamen“ er
setzt. 

2.	 In Artikel 2 Abs. 2 Nr. 1 wird das Wort „Strukturkonzepte“ 
durch die Wörter „Struktur- und Entwicklungskonzepte“ 
ersetzt. 

3.	 In der Überschrift zu Artikel 4 wird das Wort „gemeinsa
men“ durch das Wort „Gemeinsamen“ ersetzt. 

4.	 Artikel 8 Abs. 3 wird aufgehoben. 

5.	 In Artikel 2 Abs. 1 und 2, Artikel 3 Abs. 1 und 3, Artikel 4 
Abs. 1 Satz 1, 2 und 5, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und Abs. 4 
Satz 1, Artikel 5 Abs. 1, Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 
Satz 3, Artikel 8 Abs. 6 Satz 1 und 4 Halbsatz 1, Artikel 8a 
Abs. 7 Satz 1, 3 und 4, Abs. 9 und 10, Artikel 10, Artikel 11 
Abs. 3 Satz 3, Artikel 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 und 7, Arti
kel 13 Abs. 2 Satz 1, Artikel 14 Abs. 1, Artikel 16 Abs. 1 
und 2 Satz 2 Nr. 3, Artikel 17, Artikel 18 Abs. 1 Satz 1, Ar
tikel 19 Abs. 1, Artikel 20 Abs. 2 und 4 und Artikel 22 Abs. 2 
und 3 werden jeweils die Wörter „gemeinsame“ oder „ge
meinsamen“ durch die Wörter „Gemeinsame“ oder „Ge
meinsamen“ ersetzt. 

6.	 Die Anlagen 1 und 2 werden aufgehoben. 

Artikel 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten


(1) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des auf den Aus
tausch der Ratifikationsurkunden folgenden Kalendermonats 
in Kraft. 

(2) Anlage 1 zum Staatsvertrag vom 7. August 1997 über das 
gemeinsame Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin 
und Brandenburg (Landesentwicklungsprogramm) und über 
die Änderung des Landesplanungsvertrages, geändert durch 
Staatsvertrag vom 5. Mai 2003, wird aufgehoben mit Ausnah
me von § 16 Abs. 6 und § 19 Abs. 11 des Landesentwicklungs
programms. § 16 Abs. 6 des Landesentwicklungsprogramms 
gilt nur so lange fort, bis er durch Inkrafttreten entsprechender 
oder widersprechender Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
in einem gemeinsamen Landesentwicklungsplan nach Artikel 8 
des Landesplanungsvertrages ersetzt wird. 

Berlin, den 10.10.2007 Potsdam, den 10.10.2007 

Für das Land Berlin Für das Land Brandenburg 
Der Regierende Der Ministerpräsident 
Bürgermeister 

vertreten durch die Senatorin vertreten durch den Minister für 
für Stadtentwicklung Infrastruktur und Raumordnung 

Ingeborg Junge-Reyer Reinhold Dellmann 

Anlage 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) 

Festlegungen (Grundsätze der Raumordnung) 

§ 1 Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 

(1) Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (Hauptstadt
region) ist eine europäische Metropolregion und umfasst 
das Gesamtgebiet der Länder Berlin und Brandenburg. 

(2) Die Hauptstadtregion soll im Sinne des Nachhaltig
keitsprinzips im Ausgleich wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Ziele räumlich polyzentral entwickelt wer
den. Vorhandene Stärken sollen vorrangig genutzt und 
ausgebaut werden. 

(3) Die Metropole und Bundeshauptstadt Berlin soll bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, der Nutzung ihrer Po
tenziale im Interesse des Gesamtraums und in ihrer natio
nalen und internationalen Bedeutung gestärkt werden. 

(4) Die Hauptstadtregion soll als Wirtschafts-, Wissens
und Kulturstandort gestärkt werden. Die Potenziale der 
unterschiedlich geprägten Teilräume der Hauptstadtregion 
sollen entwickelt und genutzt werden. Die Voraussetzun
gen für grenzübergreifende Kooperationen sollen verbes
sert werden. 

(5) Die zentrale Lage in Europa soll durch leistungsfähi
ge Einbindungen in die internationalen Verkehrskorridore 
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und transeuropäischen Netze sowohl in Nord/Süd- als § 5 Siedlungsentwicklung 
auch in Ost/West-Richtung besser genutzt werden. 

(1) Die Siedlungsentwicklung soll auf Zentrale Orte und 
raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerich

§ 2 Wirtschaftliche Entwicklung tet werden. Der Gewerbeflächenentwicklung soll daneben 
auch in räumlichen Schwerpunkten mit besonderem wirt

(1) Die Wachstumschancen der Hauptstadtregion liegen schaftlichen oder wissenschaftlichen Potenzial angemes
insbesondere in der Metropole Berlin, den räumlichen sen Rechnung getragen werden. 
und sektoralen Schwerpunkten Brandenburgs mit beson
derem wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Potenzial (2) Die Innenentwicklung soll Vorrang vor der Außenent
und dem Flughafen Berlin Brandenburg International mit wicklung haben. Dabei sollen die Erhaltung und Umge
seinem Umfeld. staltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Sied

lungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungs
(2) Zur bestmöglichen Nutzung der Chancen und Stär brachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben. 
kung der Wirtschaftskraft der Hauptstadtregion soll der 
Einsatz von öffentlichen Mitteln räumlich und sektoral (3) Bei der Siedlungsentwicklung sollen verkehrssparen
konzentriert werden. de Siedlungsstrukturen angestrebt werden. In den raum

ordnerisch festgelegten Siedlungsbereichen, die durch 
(3) In den ländlichen Räumen sollen in Ergänzung zu den schienengebundenen Personennahverkehr gut erschlossen 
traditionellen Erwerbsgrundlagen neue Wirtschaftsfelder sind, soll sich die Siedlungsentwicklung an dieser Ver
erschlossen und weiterentwickelt werden. kehrsinfrastruktur orientieren. 

(4) Der innerstädtische Einzelhandel soll gestärkt und eine 
§ 3 Zentrale Orte verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit Gütern 

und Dienstleistungen des täglichen Bedarfes (Grundver
(1) Die Hauptstadtregion soll nach den Prinzipien der sorgung) gesichert werden. Großflächige Einzelhandels
zentralörtlichen Gliederung entwickelt werden. Zentrale einrichtungen sollen den Zentralen Orten entsprechend 
Orte sollen als Siedlungsschwerpunkte und Verkehrskno der jeweiligen Funktionszuweisung zugeordnet werden. 
ten für ihren Versorgungsbereich räumlich gebündelt Wirt
schafts-, Einzelhandels-, Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Ge
sundheits- und soziale Versorgungsfunktionen erfüllen. § 6 Freiraumentwicklung 

(2) Als Zentrale Orte sollen solche Gemeinden bestimmt (1) Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und 
werden, die aufgrund ihrer räumlichen Lage, der zu ver- Tierwelt sollen in ihrer Funktions- und Regenerationsfä
sorgenden Bevölkerung ihrer Verflechtungsbereiche, ih higkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und ent
rer funktionalen Ausstattung und ihrer Potenziale in der wickelt werden. Den Anforderungen des Klimaschutzes 
Lage sind, die übergemeindlichen Aufgaben der Daseins soll Rechnung getragen werden. 
vorsorge langfristig und flächendeckend zu erfüllen. 

(2) Die Inanspruchnahme und die Zerschneidung des 
Freiraums, insbesondere von großräumig unzerschnittenen 

§ 4 Kulturlandschaft Freiräumen, sollen vermieden werden. Zerschneidungs
wirkungen durch bandartige Infrastruktur sollen durch 

(1) Die Kulturlandschaft soll in ihrer Vielfalt erhalten und räumliche Bündelung minimiert werden. 
zur Stärkung der regionalen Identität und Wirtschafts
kraft weiterentwickelt werden. Metropole, Städte und (3) Die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von 
Dörfer sind wichtige Elemente der Kulturlandschaft. His- Gewässerrändern und anderen Gebieten, die für die Erho
torisch bedeutsame Kulturlandschaften sollen bewahrt lungsnutzung besonders geeignet sind, sollen erhalten oder 
und entwickelt werden. hergestellt werden. Siedlungsbezogene Freiräume sollen 

für die Erholung gesichert und entwickelt werden. 
(2) Durch eine nachhaltige und integrierte ländliche Ent
wicklung sollen die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, (4) Freiräume mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozi
die touristischen Potenziale, die Nutzung regenerativer alen Funktionen sollen in einem Freiraumverbund entwi-
Energien und nachwachsender Rohstoffe in den ländlichen ckelt werden. 
Räumen als Teil der Kulturlandschaft weiterentwickelt 
werden. (5) Zum vorbeugenden Hochwasserschutz sollen Über

schwemmungsgebiete erhalten und Rückhalteräume ge
(3) Kulturlandschaften mit besonderem Handlungsbe schaffen werden. Die Wasserrückhaltung in Flusseinzugs
darf sollen durch eine kooperative Regionalentwicklung gebieten soll verbessert werden. In Gebieten, die auf-
auch länderübergreifend gestärkt und weiterentwickelt grund ihrer topografischen Lage hochwassergefährdet sind, 
werden. sollen Schadensrisiken minimiert werden. 
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(6) Für die Gewinnung von standortgebundenen Rohstof
fen sollen die raumordnerischen Voraussetzungen erhal
ten oder geschaffen werden. 

§ 7 Verkehrsentwicklung 

(1) Zur überregionalen Einbindung der Hauptstadtregion 
und zur Erreichbarkeit Berlins und der übrigen Zentralen 
Orte sollen ein leistungsfähiges, hierarchisch strukturier
tes Netz von Verkehrswegen sowie entsprechende Mobili
tätsangebote für Bevölkerung und Wirtschaft unter vor
rangiger Nutzung vorhandener Infrastrukturen gesichert 
und bedarfsgerecht entwickelt werden. Die Luftverkehrs
anbindung der Hauptstadtregion soll weiterentwickelt wer
den. 

(2) Die Erschließung der Hauptstadtregion mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln soll orientiert auf Berlin und die übrigen 
Zentralen Orte durch vielfältige, ihrer Funktion und der 
Nachfrage angepasste Bedienangebote gesichert und wei
terentwickelt werden. In Räumen mit verdichteter Sied
lungsstruktur soll der öffentliche Personennahverkehr ge
genüber dem motorisierten Individualverkehr vorrangig 
entwickelt werden. 

(3) Eine umwelt-, sozial- und gesundheitsverträgliche Ver
kehrsentwicklung soll durch integrierte Verkehrsplanung 
unter Einbeziehung aller Verkehrsträger und -arten sowie 
deren Vernetzung, durch verkehrssparende Siedlungsstruk
turen, ressourcenschonende Bündelung von Infrastruktu
ren, Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrs
träger sowie durch Steigerung der Attraktivität umwelt
freundlicher Verkehrsangebote erreicht werden. Für die 
Mobilität im Nahbereich sollen gute Voraussetzungen ge
schaffen werden. 

§ 8 Interkommunale und regionale Kooperation 

Die Entwicklungspotenziale der Hauptstadtregion und ih
rer Teilräume sollen durch interkommunale, regionale und 
länderübergreifende Zusammenarbeit auf Grundlage ab
gestimmter Strategien und integrierter Konzepte aktiviert 
werden. Kooperationen zwischen Städten und Umland
gemeinden sollen zum Interessenausgleich beitragen. 

Begründungen 

zu § 1 Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 

zu (1) Das Gesamtgebiet der Länder Berlin-Brandenburg (ge
meinsamer Planungsraum) ist eine europäische Metropolregion 
und wird als „Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ (Haupt
stadtregion) bezeichnet, um ihre Bedeutung und Funktionen im 
nationalen Wettbewerb hervorzuheben (Alleinstellungsmerkmal). 
Berlin und Brandenburg bilden gemeinsam einen vielfältigen 
und kontrastreichen, durch die Metropole geprägten Agglome
rationsraum mit mehr als sechs Millionen Einwohnern, in dem 
gemeinsame geschichtliche, kulturelle und wirtschaftliche Be

züge miteinander verflochten sind und der als gemeinsamer Wirt
schaftsraum und Arbeitsmarkt in Europa wahrgenommen wird. 
Durch die Erweiterung der Europäischen Union haben sich die 
Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Austausch verbessert. Die Wettbewerbsfähigkeit der 
Hauptstadtregion im europäischen und im nationalen Maßstab 
hängt insbesondere davon ab, inwieweit es gelingt, die hoch
wertigen und globalen Funktionen und Dienstleistungen weiter
zuentwickeln. 

zu (2) Die Sicherung lebenswerter, zukunftsfähiger räumlicher 
Rahmenbedingungen ist eine übergeordnete Aufgabe der Raum
ordnung. Hierzu gilt es, die wirtschaftlichen, sozialen und öko
logischen Ansprüche an den Raum miteinander in Einklang zu 
bringen, um so auch unter veränderten Rahmenbedingungen 
langfristig im gesamten Raum eine hohe Lebensqualität zu si
chern und die Voraussetzungen zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse zu ermöglichen. Die Vernetzung von Me
tropole, Städten und ländlichen Räumen ermöglicht es, einan
der ergänzende Standortpotenziale zum gegenseitigen Nutzen 
zu erschließen. Die Entwicklung soll sich dabei abgestuft auf 
mehrere, zu definierende Kristallisationspunkte mit zukunfts
fähigen Potenzialen konzentrieren. Eine besondere Rolle spie
len hierbei die Metropole Berlin und in Brandenburg die Re
gionalen Wachstumskerne, die Branchenschwerpunktorte, die 
Zentralen Orte sowie vor dem Hintergrund des demografi
schen Wandels die weiteren Städte als „Anker im Raum“. 
Im Sinne des Leitbilds „Stärken stärken“ werden räumliche und 
sektorale Schwerpunkte gesetzt; diese sollen die Effektivität 
staatlichen Fördermittelansatzes erhöhen und für private Inve
storen eine Orientierungsfunktion darstellen. Hiermit sollen 
auch die Entwicklungschancen der ländlichen Räume erhalten 
und verbessert werden. 

zu (3) Berlin ist der Motor zur Entwicklung der Hauptstadt
region. Mit rund 3,5 Mio. Einwohnern, einer Dichte von ca. 
3 800 Einwohnern je km2 und der zentralen Lage ist Berlin der 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsschwerpunkt der Hauptstadtre
gion und darüber hinaus ganz Ostdeutschlands. Hier schlägt 
das wirtschaftliche Herz der Region, hier wird der Großteil ih
res Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet, hier werden Arbeits
plätze auch für die Region bereitgestellt. 
Berlin ist Bundeshauptstadt. Der Sitz von Bundespräsident, 
Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung sowie von Institu
tionen und Verbänden in Berlin ist ein wichtiger Standortfaktor 
und soll für die Entwicklung der gesamten Hauptstadtregion 
genutzt werden. Die einzigartige Verbindung von Kultur, Wirt
schaft, Wissenschaft und Hauptstadtfunktionen eröffnet Chan
cen für die weitere Ansiedlung von Institutionen und Spitzen
verbänden aus Wirtschaft und Wissenschaft und von Niederlas
sungen und Repräsentanzen deutscher, europäischer und inter
nationaler Unternehmen in der Region. 

zu (4) Die Europäische Union verfolgt ein räumliches Ent
wicklungsmodell, das darauf zielt, die Metropolregionen als 
herausragende geographische Zonen weltwirtschaftlicher Inte
gration und Vernetzung zu stärken. Metropolregionen sind wich
tige Räume zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwick
lung und zur Ansiedlung von Arbeitsplätzen. Die Hauptstadtre
gion muss sich im Zusammenspiel innerhalb und zwischen die
sen weltwirtschaftlichen Integrationszonen behaupten und ihre 
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Attraktivität als Standort für Wirtschaft, Wissenschaft, For
schung, Handel, Messe, Bildung, Kultur und Sport weiterent
wickeln und stärker sichtbar machen. Die Stärkung und gleich
zeitige Vermarktung metropolitaner und ergänzender Funktio
nen, insbesondere der Innovations- und Wettbewerbsfunktio
nen, ist die Voraussetzung dafür. Die Hauptstadtregion verfügt 
außerdem über ein hohes Maß an historischer und kultureller 
Bedeutung und über ein entsprechendes internationales Anse
hen (Symbolfunktionen). 
Globale Arbeitsteilung und ein sich verstärkender globaler 
Wettbewerb erfordern darüber hinaus regionale Profilierung. 
Dies heißt zum einen für die Metropole Berlin weitere ökono
mische und politische Entscheidungs-, Steuerungs- und Kon
trollfunktionen, insbesondere für die Wahrnehmung der Haupt
stadtfunktion, einzuwerben und zu sichern. 
Zum anderen gilt es, die teilräumlich differenzierten Potenziale 
und Besonderheiten der Teilräume (z. B. im Hinblick auf räum
liche Milieus für Kreativität, Innovation, Kommunikation, For
schen, Bilden, Ausbilden, Weiterbilden, Wirtschaft und Ver
kehr, Leben und Erholen, Tourismus, Kultur und Geschichte, 
Landschaft und Umweltvorsorge) zu stärken und weiterzuent
wickeln Der Begriff „Teilraum“ ist dabei nicht im Sinne einer 
raumordnerischen Planungskategorie zu verstehen. Vielmehr 
soll die räumlich differenzierte Vielfalt im Gesamtraum zum 
Ausdruck gebracht werden. 

Die funktionale Ausstrahlung der Metropole Berlin wird auch 
grenzüberschreitend an Bedeutung gewinnen. Insbesondere für 
die Entwicklung des grenzüberschreitenden Kooperationsraums 
mit Breslau, Posen und Stettin und den mit ihnen vernetz
ten Regionen sollen daher gemeinsam mit den nationalen und 
polnischen Nachbarn Konzepte der grenznahen Zusammenar
beit und langfristige räumliche Perspektiven entwickelt wer
den. Darüber hinaus soll auch die räumliche Nähe zu den säch
sischen Wirtschaftszentren, zur Metropolregion Hamburg so
wie zu den Ostseehäfen genutzt werden, um insbesondere zu
sätzliche wirtschaftliche Impulse in den Gesamtraum zu len
ken. 

zu (5) Eine leistungsfähige Vernetzung der Hauptstadtregion 
mit allen Verkehrsträgern dient der Stärkung der Metropol
funktionen, der Intensivierung der Austauschbeziehungen und 
der Schaffung von Wertschöpfungsketten. Wachsende Verflech
tungen im Netz der europäischen Metropolen und auf dem Ar
beitsmarkt sowie die Intensivierung des Warenaustauschs, des 
Wissens- und Kulturtransfers stellen hohe Anforderungen an 
die Funktion als europäischer Verkehrsknotenpunkt (Gateway
funktionen). 
Die Verbesserung der internationalen Erreichbarkeit durch den 
Ausbau attraktiver und hochwertiger infrastruktureller Schnitt
stellen und Verbindungen insbesondere über Rostock, Sassnitz 
und Stettin nach Skandinavien, Polen, in die baltischen Staaten 
und nach Russland (über Frankfurt [Oder]) sowie über Cottbus 
in Richtung Breslau und Südpolen und über Dresden in die 
Tschechische Republik ist erforderlich. Dies schließt nach in
nen eine konsequente hochwertige Anbindung der regionalen 
Siedlungs- und Verkehrsknoten an die Metropole ein. Eine ho
he Priorität haben die Schaffung eines leistungsfähigen Luft
verkehrsanschlusses für die Fernerreichbarkeit der Hauptstadt
region und die Verbesserung der Angebote im Schienenperso
nenfernverkehr. Die Logistikfunktion der Region soll durch ge

eignete Infrastruktur-, Verkehrs- und Dienstleistungsangebote 
gestärkt werden, um die wachsenden Transitverkehre besser nut
zen zu können. Die bestehenden Güterverkehrszentren (GVZ) 
im Umland der Metropole Berlin dienen dabei als Knotenpunk
te für den Güterverkehr. Ihre Funktionalität sollte weiter ge
stärkt werden. 

zu § 2 Wirtschaftliche Entwicklung 

zu (1) Berlin und Brandenburg bilden einen gemeinsamen Wirt
schaftsraum und Arbeitsmarkt. Die auf eine Stärkung ihrer Wett
bewerbsfähigkeit auszurichtende Wirtschaftsentwicklung der 
Hauptstadtregion erfordert eine räumliche Konzentration der Ent
wicklungspotenziale auf die Metropole Berlin und die räum
lichen Schwerpunkte Brandenburgs mit besonderem wirtschaft-
lichen und/oder wissenschaftlichen Potenzial. Zusammen mit ei
ner engen Vernetzung zwischen Wirtschaft und der Wissen
schaft mit ihrer dichten Forschungslandschaft ist die sektorale 
und räumliche Fokussierung vorrangig auf spezialisierte Stand
orte mit innovativen und wettbewerbsfähigen Wachstumsbran
chen in ihrer Funktion als Motor für wirtschaftliches Wachstum 
zu richten. Diese Wachstumsbranchen bieten besondere Ent
wicklungspotenziale sowohl für die Metropole als auch für die 
gesamte Hauptstadtregion. Der mit dieser Entwicklung verbun
denen Profilierung der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 
als gemeinsame Innovationslandschaft und gemeinsamer Wirt
schaftsraum kommt eine zentrale Rolle zu. Dazu sind Wert
schöpfungs- und Netzwerkbeziehungen zwischen Unterneh
men in der Hauptstadtregion weiter auszubauen. 
Die Hauptstadtregion soll verstärkt als Standort für Zentralen 
internationaler Unternehmen, innovative Industriebetriebe und 
Firmensitze für überregional gehandelte, wissensbasierte Dienst
leistungen profiliert werden. 
Bedeutende Wirtschaftsimpulse werden in diesem Zusammen
hang vom Flughafen Berlin Brandenburg International erwartet. 
Die mit der Attraktivitätsverbesserung im internationalen Stand
ortwettbewerb verbundene Steigerung von Unternehmensumsät
zen durch verbesserte Absatzbeziehungen und eine höhere In
vestitionsbereitschaft, beispielsweise im Handels- und Dienst
leistungssektor, tragen zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei, die 
nicht nur dem engeren Flughafenumfeld zugute kommen, son
dern sich auch auf die gesamte Hauptstadtregion auswirken. 

zu (2) Die Konzentration öffentlicher Mittel auf räumliche und 
sektorale Schwerpunkte trägt dazu bei, die Wirtschaftskraft der 
Hauptstadtregion zu stärken. 
Städte und Städteverbünde, die zu den räumlichen Schwerpunk
ten gehören, sollen vor dem Hintergrund der Auswirkungen 
des demografischen Wandels, der wirtschaftsstrukturellen Ver
änderungen sowie des zwingenden Erfordernisses zum gebün
delten Einsatz deutlich sinkender öffentlicher Mittel – mit dem 
Ansatz zur „Stärkung von Stärken“ auf der Grundlage ab
gestimmter regionaler Entwicklungskonzepte eine vorrangige 
Unterstützung insbesondere bei der arbeitsplatzschaffenden Ent
faltung ihrer wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Potenzia
le im Sinne der Lissabonstrategie erhalten. Dabei kommt den 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) besondere Bedeu
tung zu. Sie machen 90 % aller Unternehmen in der Haupt
stadtregion aus, sind prägend für wirtschaftliches Wachstum 
und ein Motor für Beschäftigung und Innovation. 
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zu (3) Durch die Neuausrichtung der Landwirtschafts- und Ener
giepolitik auf europäischer und nationaler Ebene verschiebt 
sich die Bedeutung der ländlich geprägten Räume von der Pri
märproduktion von Nahrungsmitteln auf die Erzeugung rege
nerativer Energien (Windenergie, Solarenergie, Biomasse) und 
den Anbau nachwachsender Rohstoffe oder die Landschafts
pflege. Darüber hinaus bieten die ländlichen Räume aufgrund 
ihrer reichen Naturausstattung gute Voraussetzungen für den 
Tourismus und die Gesundheitswirtschaft. Die Erschließung 
bzw. Stärkung neuer, zukunftsfähiger Wirtschaftsfelder trägt zur 
Diversifizierung der Erwerbsgrundlagen und somit zur Schaf
fung von Arbeitsplätzen auch außerhalb der Landwirtschaft 
bei. Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und 
Vermeidung weiterer Abwanderung sollen die ländlichen Räu
me zu einem wissensbasierten Wirtschaftsraum weiterentwi
ckelt werden. Dies erfordert entsprechende Qualifikationen und 
Kompetenzen sowie Kreativität und Innovationsbereitschaft, die 
es zu unterstützen gilt. 

Gleichwohl bleiben Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft un
verzichtbare Erwerbsgrundlage für die ländlichen Räume, denn 
von diesen hängen in starkem Maße komplette Wirtschaftsbe
reiche – von der pflanzlichen und tierischen Produktion, der 
Forst- und Holzwirtschaft bis hin zur Ernährungswirtschaft und 
Vermarktung sowie große Teile von Dienstleistung und Hand
werk als wesentliche Wertschöpfungspotenziale ab. Um die flä
chenbezogenen Voraussetzungen in den ländlichen Räumen für 
die Hauptstadtregion insgesamt nutzbar zu machen, sollen er
gänzend zu diesen Erwerbsgrundlagen die technologischen In
novationen und daran anknüpfende Produktionspotenziale ins
besondere in den Technologiebereichen der Energie und der 
Rohstoffverarbeitung erschlossen und weiterentwickelt werden. 

zu § 3 Zentrale Orte 

zu (1) Die funktionale Struktur des gemeinsamen Planungsrau
mes ist durch ein Netz Zentraler Orte gekennzeichnet, die Ver
sorgungsfunktionen für Versorgungsbereiche übernehmen, die 
über das Gemeindegebiet der Zentralen Orte hinausgehen. Die 
Gesamtheit der in diesen Versorgungsbereichen zu versorgen
den Menschen ist die Mantelbevölkerung. Die Zentralität wird 
nach Qualität und Periodizität der Nachfrage in unterschied
lichen Stufen differenziert. Unter den veränderten demografi
schen, ökonomischen und finanziellen Rahmenbedingungen 
werden die Zentralen Orte als Siedlungsschwerpunkte, regio
nale Wirtschafts- und Arbeitsplatzschwerpunkte und Verkehrs
knotenpunkte die öffentliche Infrastrukturversorgung und Da
seinsvorsorge durch eine effiziente Bündelung von Einrichtun
gen und Dienstleistungen sicherstellen. In allen Teilen des ge
meinsamen Planungsraumes werden auch durch das Netz der 
Zentralen Orte die Voraussetzungen für gleichwertige Lebens
verhältnisse geschaffen und eine ausgewogene polyzentrische 
Siedlungsstruktur gesichert. Auch in den Teilräumen, die nur 
eine geringe Bevölkerungsdichte aufweisen und/oder die vom 
Bevölkerungsrückgang betroffen sind, können in Zentralen Or
ten die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung gesichert werden. Zentrale Orte nehmen inso
weit auch eine wichtige Funktion zur Raumstabilisierung wahr. 

zu (2) Die Zentralen Orte übernehmen neben ihrer Funktion als 

Siedlungs-, Versorgungs-, regionale Wirtschafts- und Arbeits
platzschwerpunkte über ihren eigenen Bedarf hinaus Aufgaben 
für die Bevölkerung ihres Versorgungsbereiches. Die Festle
gung Zentraler Orte setzt eine bestimmte Mantelbevölkerung 
voraus, um die Tragfähigkeit entsprechender Versorgungsange
bote im Zentralen Ort sicherstellen zu können; diese Vorausset
zung ist nicht allein im Zentralen Ort selbst, sondern gemein
sam durch den Zentralen Ort und den umgebenden Versor
gungsbereich zu erbringen. Mit der zentralörtlichen Gliederung 
verknüpft sich die Sicherung eines Netzes tragfähiger funktio
naler Angebote, die in den Zentralen Orten für den jeweiligen 
Versorgungsbereich auch unter Berücksichtigung der demogra
fischen und finanziellen Entwicklungen längerfristig gewähr
leistet werden können. Für die strukturellen Anpassungspro
zesse zur Sicherung der Daseinsvorsorge bildet das Zentrale-
Orte-System das räumliche Grundgerüst nach dem Prinzip ei
ner polyzentrischen räumlichen Konzentration. 

zu § 4 Kulturlandschaft 

zu (1) Die Landschaft in der Hauptstadtregion ist keine Natur
landschaft mehr, sondern eine seit Jahrhunderten vom Men
schen gestaltete Kulturlandschaft, die sich auch weiterhin im 
Wandel befindet und vielfältige Prägungen und Erscheinungs
formen aufweist, so dass insgesamt ein vielfältiges Mosaik 
unterschiedlicher Kulturlandschaften entstanden ist. Ihre cha
rakteristischen Erscheinungsbilder werden durch das Zusammen
spiel zwischen Natur- und Kultureinflüssen, Freiräumen, Sied
lungen und gebauten Strukturen bestimmt. 
Die Kulturlandschaft umfasst die land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Produktionslandschaften ebenso wie vom Menschen 
nur wenig beeinflusste naturnahe Räume oder stark veränderte, 
überformte Gebiete wie Industriebrachen und Bergbaufolge
landschaften. 
Bestandteile der Kulturlandschaft sind auch die Metropole, die 
Städte, Dörfer und alle gebauten Strukturen. Entsprechend ih
rer Funktionszuweisung erfüllen sie wichtige Aufgaben (Städte 
auch für ihr meist ländlich geprägtes Umland). Die Städte sol
len in ihrer Bedeutung als „Anker im Raum“ gestärkt werden. 
Darüber hinaus sind Siedlungen wie Landstädte und Dörfer 
auch Ausgangspunkt regionaler Entwicklung. 
Historisch bedeutsame Kulturlandschaften zeichnen sich vor 
allem durch die besondere kulturlandschaftliche Entstehung 
und Prägung, traditionelle Bewirtschaftungsformen, das Fort
leben sonstiger Traditionen und die Landschaft in besonderer 
Weise prägende Beziehung zwischen historischen Siedlungs
formen und Bauweisen mit der Freiraumstruktur der Umge
bung aus. Sie bündeln alle regionaltypischen Landschaften ein
schließlich ihrer Bau- und Bodendenkmale, kulturellen Institu
tionen und Ereignisse, die ihre spezifische Eigenart ausma
chen. Der ansässigen Bevölkerung vermitteln sie das Verständ
nis für den Wert ihres Lebensumfeldes und bilden somit die 
Grundlage für die Bewahrung ihrer regionalen und kulturellen 
Identität, beispielsweise der sorbischen Bevölkerung mit ihrer 
besonderen Sprache, Religion und Kultur. Zugleich sind Kul
turlandschaften in der Regel auch besonders interessante tou
ristische Zielgebiete. Besonders hochwertige Beispiele für der
artige Kulturlandschaften, die auch einen entsprechenden fach
gesetzlichen Schutzstatus haben, sind die Biosphärenreservate 
Spreewald und Schorfheide-Chorin. Eben solche Beispiele sind 
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die „Städte mit historischen Stadtkernen“ (wie z. B. Branden
burg a. d. Havel), die als herausragende Orte der kulturellen 
und geschichtlichen Identifikation der Menschen bewahrt, ge
pflegt und behutsam erneuert werden. Im Einklang mit der ge
samtstädtischen Entwicklung wird angestrebt, die historische 
Bausubstanz zu erhalten, geeignete Nutzungen zu ermöglichen 
und die Stadtkerne damit dauerhaft als feste Bestandteile städ
tischen Lebens zu sichern. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für 
Dörfer mit historischen Dorfkernen. 
Neben den „Gewachsenen Kulturlandschaften“ gehören auch 
die nach gartenkünstlerischen Gesichtspunkten gestalteten Land
schaftsgärten und Feldfluren zu den historisch bedeutsamen 
Kulturlandschaften in der Hauptstadtregion. Eine herausragen
de Bedeutung hat in dieser Hinsicht die als UNESCO Weltkul
turerbe geschützte „Potsdamer Kulturlandschaft“. Aber auch 
der „Branitzer Park“ mit dem dazugehörigen Außenpark stellt 
eine derartige ästhetisch künstlerisch gestaltete Kulturland
schaft dar. Historisch bedeutsame Kulturlandschaften sollen 
geschützt, gepflegt, weiterentwickelt und in ihrer kulturellen 
Bedeutung für die Bevölkerung erlebbar gemacht werden. Zu 
ihrer Bewahrung und Entwicklung sollen sich Planungen und 
Maßnahmen in und in ihrem Umfeld an deren Erscheinungs
bild und Maßstäblichkeit orientieren. Vielfach sind auch ak
tuelle Kulturlandschaften durch historische gartenkünstlerische 
und baukulturelle Elemente und Strukturen geprägt, wie die 
zahlreichen (städtischen) Parks, Gärten, Schlösser, Güter und 
Herrenhäuser oder historische Wege und Alleen, die im gesam
ten Planungsraum verbreitet sind. Auch diese eher kleinräumi
gen Kulturlandschaftselemente sollen möglichst bewahrt, ge
pflegt und erlebbar gemacht werden. Häufig ist aber ein aus
schließlich musealer Schutz baulicher Anlagen oder die Pflege 
wichtiger gärtnerischer Anlagen nur schwer finanzierbar, so 
dass wirtschaftlich tragfähige Nutzungskonzepte, beispielsweise 
zur Entwicklung kulturtouristischer Angebote, sowie Unter
stützungsprojekte erforderlich sind. 
Die vielfältigen Kulturlandschaften der Hauptstadtregion wer
den durch unterschiedliche Naturräume und die historischen 
und aktuellen Raumnutzungen geprägt. Als naturräumliche Be
sonderheiten sind vor allem die zahlreichen Fließgewässer und 
Seen sowie das in weiten Teilen noch wenig veränderte Land
schaftsrelief hervorzuheben. Zu den im gesamten Planungs
raum deutlich sichtbaren historischen Nutzungsstrukturen ge
hören vor allem regionaltypische Siedlungsformen (beispiels
weise Städte mit historischen Stadtkernen oder Streusiedlun
gen) und Bauweisen, technische Landschaftselemente wie Ent
wässerungsgräben oder die für Brandenburg typischen Alleen 
sowie die großräumige Verteilung der Wald- und Offenland
schaften. Kleinräumig hat sich aber ihre Nutzung infolge mo
derner Produktionsbedingungen und der europäischen Agrar
förderung stark verändert. Neue Herausforderungen ergeben 
sich aufgrund des demographischen Wandels und der Zuwan
derung ins Umland der Städte, insbesondere Berlins. Dies führt 
zu einer abnehmenden Bevölkerungsdichte vor allem in den 
peripher gelegenen ländlichen Teilräumen und einem anhalten
den Nutzungsdruck auf die suburbanen stadtnahen Landschaf
ten. Bei diesen raumstrukturellen Veränderungen soll im Sinne 
des Nachhaltigkeitsprinzips die Balance gefunden werden zwi
schen ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Anforderungen der örtlichen Bevölkerung. 

zu (2) Große Flächenanteile der Hauptstadtregion werden in ih

rem Erscheinungsbild maßgeblich von Land-, Forst- und Fi
schereiwirtschaft geprägt und beeinflussen über ihren umfang
reichen Flächenbezug ganz wesentlich Vielfalt und Charakter 
der Kulturlandschaften. Strukturveränderungen und Flächenan
sprüche ergeben sich verstärkt durch die Verschiebung der Pri
märproduktion von Nahrungsmitteln auf die Erzeugung rege
nerativer Energie (Windenergie, Solarenergie, Biomasse) und 
den Anbau nachwachsender Rohstoffe. Zunehmend müssen 
auch ökologische Leistungen wie die Bereitstellung qualitativ 
hochwertiger Trinkwasserressourcen, der Erhalt der biologi
schen Vielfalt und Klimaschutzanforderungen erbracht wer
den. Nicht zuletzt besteht eine zunehmende Nachfrage nach 
touristisch attraktiven Erholungslandschaften und nach Bereit
stellung von touristischen Angeboten, beispielsweise der Ge
sundheitswirtschaft. Nicht immer lassen sich diese Anforde
rungen konfliktfrei nebeneinander verwirklichen, so dass räum
liche Schwerpunktsetzungen und eine verbesserte Koordinie
rung von Entwicklungsmaßnahmen, die sich auf die Kultur
landschaften auswirken, erforderlich sind. Zugleich gilt es, die 
mit diesem Wandel verbundenen Chancen für die Diversifizie
rung der Einkommensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung 
effektiv zu nutzen. In diesem Sinne wird die Kulturlandschafts
entwicklung als eine Strategie zur Minderung von Strukturprob
lemen vor allem in strukturschwachen Regionen Brandenburgs 
begriffen, die dazu beitragen soll, die regionalen Entwick
lungspotenziale wirksamer auszuschöpfen und gleichzeitig die 
kulturlandschaftlichen Besonderheiten zu bewahren bzw. die 
Kulturlandschaften gezielt in Wert zu setzen. 
Eine wesentliche Rolle zur Weiterentwicklung der ländlichen 
Räume kommt einer integrierten ländlichen Entwicklung zu. 
Ziel dieser Strategie ist die Sicherung der wirtschaftlichen, na
turräumlichen und sozialen Funktionen der ländlichen Räume. 
Eine integrierte ländliche Entwicklung unterstützt die Entwick
lung wettbewerbsfähiger land- und forstwirtschaftlicher Unter
nehmen, von Handwerk, verarbeitendem Gewerbe und Dienst
leistungen, die Entwicklung der Dörfer und ländlichen Ge
meinden, das Gemeinschaftsleben, die Bindung der Bevölke
rung an ihren Lebensraum sowie den Erhalt und die Pflege der 
Kulturlandschaften. 

zu (3) Kulturlandschaften mit besonderem Handlungsbedarf 
werden auf regionaler Ebene identifiziert. Regionale Akteure 
– auch gemeinsam mit Partnern aus Nachbarländern oder -staa
ten – können kooperative Prozesse initiieren und zu Trägern 
der angestrebten Entwicklung werden. Regionale Entwicklungs
konzepte und Marketingstrategien sowie die Einrichtung von 
Regionalmanagements können zur Beförderung der handlungs
orientierten Entwicklungsprozesse beitragen. Hierfür bieten 
sich die Entwicklungspotenziale der Naturparke, Biosphären
reservate und anderer historischer Kulturlandschaften (z. B. das 
Oderbruch) als Modell- und Schwerpunktgebiete für eine nach
haltige Regionalentwicklung an. In diesen Gebieten kommt 
auch den Entwicklungspotenzialen von Städten mit historischen 
Stadtkernen und historischen Dorfensembles eine besondere 
Bedeutung zu. 
Beispiel einer nachhaltigen, gemeindeübergreifenden Raument
wicklung ist die in nachbarschaftlicher Kooperation initiierte 
Regionalparkentwicklung im Stadt-Umland-Zusammenhang von 
Berlin und Potsdam. Die Regionalparkstrategie stellt ein nach
haltiges stadtregionales Kooperationsmodell dar und dient der 
Umsetzung regionaler Entwicklungsziele. 
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Auch durch Rohstoffabbau stark beeinträchtigte Landschaften 
sollen wieder zu neuen, qualitätsvollen Kulturlandschaften ge
staltet werden. Dazu bedarf es kreativer Konzepte wie bei
spielsweise das Projekt der „Internationale Bauausstellung 
(IBA) Fürst-Pückler-Land“. Ihr Ziel ist es, die einmalige und 
unverwechselbare bergbaugeprägte Kulturlandschaft in der Lau
sitz gezielt in Wert zu setzen. Der Strukturwandel in der Re
gion wird durch regionale Entwicklungsprozesse länderüber
greifend vorangebracht und gestärkt, indem durch dezentrale 
Aktivitäten und Realisierung von Einzelprojekten eine Ent
wicklung und Aufwertung der gesamten Region befördert wer
den, die auch zu einer veränderten Wahrnehmung und Nutzung 
dieses Raumes beitragen. 

zu § 5 Siedlungsentwicklung 

zu (1) Die Erhaltung und Festigung der polyzentrischen Sied
lungsstruktur im gemeinsamen Planungsraum soll angesichts 
der veränderten demografischen, ökonomischen und finanziel
len Rahmenbedingungen durch die überörtliche Steuerung der 
Siedlungsentwicklung erreicht werden. Zukünftige Siedlungs
entwicklungen und Ansiedlungen sollen der Stärkung der Zen
tralen Orte dienen. In Berlin und seinem Umland sollen zu
künftige Siedlungsentwicklungen innerhalb der raumordnerisch 
festgelegten Siedlungsbereiche stattfinden. Die Gemeinden oh
ne zentralörtliche Funktion und ohne raumordnerisch festge
legte Siedlungsbereiche können im Rahmen des Eigenbedarfs 
zusätzliche Wohnflächen entwickeln. Eine Konzentration der 
Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte und die raumord
nerisch festgelegten Siedlungsbereiche ermöglicht eine gebün
delte Inanspruchnahme von zentralörtlichen Einrichtungen und 
bietet eine ausgewogene Zuordnung von Wohn- und Arbeits
platzmöglichkeiten. Des Weiteren bildet die Siedlungskonzen
tration eine wichtige Voraussetzung für eine effiziente verkehr
liche Anbindung durch den Öffentlichen Personennahverkehr 
und dient einer nachhaltigen Freiraum- und Siedlungsentwick
lung. 
Eine besondere Eignung für die gewerbliche Entwicklung be
sitzen Berlin, die anderen Zentralen Orte, die raumordnerisch 
festgelegten Siedlungsbereiche und die räumlichen Schwerpunk
te mit besonderem wirtschaftlichen und/oder wissenschaftlichen 
Potenzial. Möglichkeiten der Gewerbeflächenentwicklung sind 
aber auch außerhalb dieser Standortbereiche gegeben. Satz 2 
findet für großflächigen Einzelhandel keine Anwendung; hier
für gilt Absatz 4. 

zu (2) Viele Gemeinden verfügen über ausreichende, noch 
nicht ausgeschöpfte Entwicklungspotenziale im Innenbereich, 
die eine bauliche Entwicklung ohne zusätzliche Inanspruch
nahme des Freiraums erlauben. Unter Innenentwicklung ist die 
bauliche Entwicklung (Verdichtung und/oder Erweiterung) des 
bestehenden Bebauungszusammenhangs zu verstehen. Dazu 
gehören auch die Wiedernutzung von Siedlungsbrachen (Mili
tär, Bahn, Industrie) sowie eine Nutzung erschlossener Bauland
reserven an Stelle einer Neuausweisung. Die Innenentwicklung 
ist auch im Rahmen der städtischen Reorganisation des bau
lichen Bestandes, z. B. bei Stadtumbaumaßnahmen, einer Neu
erschließung im Freiraum vorzuziehen. Die vorrangige Nutzung 
dieser Potenziale erlaubt ein in das vorhandene Siedlungsgefü
ge integriertes und differenziertes Nutzungsangebot. Die Revi

talisierung von Innenstädten und Dorfkernen kann so vorange
trieben werden. Darüber hinaus werden bestehende Infrastruk
tureinrichtungen besser ausgelastet, Investitionskosten für In
frastruktur eingespart sowie die natürlichen Ressourcen ge
schont. Damit kann die Nachfrage und Tragfähigkeit zentral 
gelegener Infrastruktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen ge
stützt und zugleich verkehrsvermeidend nahräumlich (fußläu
fig oder mit dem Fahrrad) organisiert werden. Die Innenent
wicklung trägt damit auch in ökonomischer, sozialer und öko
logischer Sicht zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, 
aber auch zum Erhalt des kulturellen Erbes bei. Durch die ge
zielte Ausschöpfung innerörtlicher Entwicklungspotenziale kön
nen zudem städtebauliche Missstände beseitigt und Funktions
schwächen überwunden werden. Im Gegensatz zur Entwick
lung in den Außenbereichen bietet die Innenentwicklung alle 
Möglichkeiten eines kleinteiligen, den lokalen Erfordernissen 
angepassten Vorgehens. Innenentwicklung ist damit flächen
sparende und nachhaltige Siedlungsentwicklung. 

zu (3) Verkehrssparende Siedlungsstrukturen sind im Rahmen 
der Siedlungsplanung durch eine möglichst breite Mischung 
der Nutzungen wie z. B. Wohnen, Arbeiten, Bildung, Kultur, 
Einkaufen oder Gesundheitsversorgung anzustreben, so dass 
sich die Zielorte im Idealfall fußläufig miteinander verknüpfen 
lassen. Soweit eine solche Nutzungsmischung nicht erreichbar 
ist, sollen die Möglichkeiten der Verkehrsvermeidung durch ei
ne vorrangige Nutzung kollektiver Mobilitätsoptionen (Bus, 
Bahn) nutzbar gemacht werden. Hierzu bietet sich bei der ört
lichen Siedlungsplanung eine Berücksichtigung der Erschlie
ßungsgunst von Standorten im Umfeld der Haltepunkte der öf
fentlichen Verkehrsbedienung an. Auch durch die Ansiedlung 
von Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnungen in diesen 
verkehrsgünstigen Lagen können der Ortskern stärker heraus
gebildet sowie die vorhandenen Erschließungsleistungen der 
Ver- und Entsorgung und der Infrastruktur besser genutzt wer
den. 
Insbesondere im Stadt-Umland-Zusammenhang von Berlin und 
Potsdam kann eine solche Entwicklung den Wandel der teil
weise monofunktional geprägten Wohnstandorte zu multifunk
tional geprägten Orten initiieren. 
Siedlungsverdichtung erhöht die Wirtschaftlichkeit der Infra
struktureinrichtungen, vermindert die Flächeninanspruchnahme 
und wirkt einer Zersiedlung der Landschaft entgegen. Die Zu
gangsstellen des schienengebundenen Personennahverkehrs sind 
insbesondere in festgelegten Siedlungsbereichen eine wichtige 
Grundlage zur Konzentration des Siedlungsflächenzuwachses 
im Sinne verkehrssparender Siedlungsstrukturen. Damit wird 
sowohl eine Stärkung des schienengebundenen Verkehrs erzielt 
als auch eine Erzeugung von Neuverkehren minimiert. 

zu (4) Infolge des Strukturwandels im Lebensmitteleinzelhan
del bilden zunehmend Discountmärkte und Supermärkte die 
Basis der Nah- und Grundversorgung. Während sich ihre Ver
kaufsfläche vergrößert, wird das Nahversorgungsnetz immer 
weitmaschiger und es können nachteilige Auswirkungen auf 
die Versorgungssituation der Bevölkerung entstehen. Eine räum
lich differenzierte Einzelhandelsstruktur ist eine Voraussetzung, 
auch für nicht motorisierte Verbraucher eine wohnungsnahe 
Grundversorgung zu erhalten. Eine Stärkung des Einzelhandels 
in städtebaulich integrierten innerstädtischen bzw. innerört
lichen Lagen dient der Überwindung von Funktionsschwächen. 
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Vor dem Hintergrund der von großflächigen Einzelhandelsvor
haben regelmäßig ausgehenden Auswirkungen ist es geboten, 
diese auf die Zentralen Orte zu konzentrieren. Die dabei anzu
strebende Bindung der häufig über eine Nahversorgungsfunk
tion hinausgehenden großflächigen Einzelhandelsbetriebe an 
Zentrale Orte soll die Versorgung in allen Teilen des Landes 
entsprechend dem Bedarf in zumutbarer Entfernung auch für 
die nicht motorisierte Bevölkerung sicherstellen. Damit kann 
zugleich einer Gefährdung der Tragfähigkeit einer verbrau
chernahen Nahversorgung entgegen gewirkt werden. 

zu § 6 Freiraumentwicklung 

zu (1) Entsprechend der raumordnerischen Leitvorstellung zur 
nachhaltigen Raumentwicklung sollen die sozialen und wirt
schaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen 
Funktionen in Einklang gebracht und eine dauerhafte und groß
räumig ausgewogene Ordnung geschaffen werden. Auf diese 
Weise soll sichergestellt werden, dass die natürlichen Lebens
grundlagen dauerhaft auch für nachfolgende Generationen ge
sichert werden. 

Zu den natürlichen Lebensgrundlagen zählen vor allem die in 
komplexen Ökosystemen zusammenwirkenden Naturgüter Bo
den, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt, die auf eine Verän
derung der Rahmenbedingungen teilweise sehr sensibel reagie
ren. Entsprechend umsichtig müssen Nutzungsänderungen und 
Planungen vorgenommen werden, damit auch künftig die Leis
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes erhalten bleibt. Dies gilt 
insbesondere für den Schutz der Trinkwasserressourcen und 
auch hinsichtlich der Anforderungen des globalen Klimaschut
zes (Umsetzung des Kyoto-Protokolls). Gewährleistet wird dies 
insbesondere durch hohe Umweltstandards und die konsequen
te Anwendung der umwelt- und naturschutzrechtlichen Prüf
verfahren sowie Maßnahmen zur Reduzierung klimaschädlicher 
Treibhausgase. 
Neben den genannten ökologischen Funktionen sollen auch die 
ökonomischen und sozialen Freiraumfunktionen und -nutzun
gen, wie Land-, Forst-, und Fischereiwirtschaft sowie die Erho
lungsnutzung gleichgewichtig und dauerhaft gesichert und ent
wickelt werden. Das heißt, dass landesplanerisch eine integrier
te Freiraumentwicklung unter gleichwertiger Berücksichtigung 
der einzelnen Funktionen und Nutzungen angestrebt wird. 

zu (2) Neben der in ganz Deutschland fortgeschrittenen Zersie
delung stellt die Zerschneidung der Freiräume durch Infra
strukturtrassen ein Problem für ihre Funktionsfähigkeit dar. Die 
Hauptstadtregion zeichnet sich durch einen bundesweit hohen 
Anteil an großen unzerschnittenen Freiräumen (größer 100 km2) 
aus, die es als großes Potenzial besonders vor baulicher Inan
spruchnahme, Zersiedelung und Zerschneidung zu bewahren 
gilt. Das ist erforderlich, um sowohl den Reiz und den Erho
lungswert der Landschaft als auch die Lebensräume störungs
empfindlicher Tierarten mit großen Arealansprüchen zu schüt
zen. Bei Planungen und Maßnahmen von Verkehrs- und ande
ren Infrastrukturtrassen (z. B. Leitungstrassen) sollen Zerschnei
dungswirkungen durch räumliche Bündelung der Trassen daher 
vermieden werden. 

zu (3) Der gemeinsame Planungsraum verfügt über eine Viel

falt an reizvollen und abwechslungsreichen Landschaften. Sie 
erfüllen die Bedürfnisse der Menschen nach Ruhe, Erholung 
und sportlichen Aktivitäten in der Natur und sind auch Grund
lage für den Tourismus als wichtigem Wirtschaftszweig und 
Erwerbsquelle für Beschäftigte sowohl im ländlichen als auch 
im städtischen Raum. Besonders die Gewässer und Gewässer
ränder haben einen hohen Erlebniswert und sind für die Erho
lung in der Landschaft besonders geeignet. Demzufolge soll 
ihre öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit ermöglicht 
werden, sofern dem fachrechtliche Bestimmungen (z. B. Trink
wasserversorgung, Naturschutz) nicht entgegenstehen. Eine ho
he Bedeutung hat daher auch die Verbesserung der wassertou
ristischen Infrastruktur. Auf Grundlage von integrierten Kon
zepten für eine naturverträgliche Erholungsnutzung können die 
touristische Wertschöpfung, die landschaftliche Attraktivität und 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in einem dauerhaf
ten Gleichgewicht erhalten werden. 
Ausreichende, nutzbare und qualitativ hochwertige Grün- und 
Freiflächen im Siedlungsraum reduzieren den freizeitbezoge
nen motorisierten Individualverkehr und ermöglichen eine aus
gewogene Mischung von Wohnen, Arbeiten und Erholung. Ne
ben ihrer wichtigen Funktion für den Naturhaushalt tragen 
nutzbare Freiflächen innerhalb oder in der Nähe von Siedlun
gen auch dazu bei, die Wohn- und Lebensqualität für die Be
völkerung und die Attraktivität von Wohn- und Gewerbestand
orten zu erhöhen. 

zu (4) Das großräumig übergreifende Freiraumverbundsystem 
dient der Vernetzung besonders hochwertiger Freiräume. In der 
Gebietskulisse des Freiraumverbunds ist es erforderlich, die 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Freiraumfunktionen 
miteinander zu harmonisieren. Flächeninanspruchnahmen so
wie Stör- und Barrierewirkungen können auf diese Weise mini
miert werden. Die Hochwertigkeit ergibt sich aufgrund ihrer 
reichen Naturausstattung, ihres Wasserreichtums, ihrer beson
deren Naturhaushalts- und Lebensraumfunktionen oder ihrer 
Bedeutung zur Sicherung der biologischen Vielfalt. Dies be
trifft naturschutzrechtlich gesicherte Gebiete wie die Natur
schutzgebiete und den Nationalpark sowie das Biotopverbund
system. Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zu
sammenhang dem europäischen Schutzgebietssystem Natura 
2000 zu. Für die von den Ländern Berlin und Brandenburg ge
meldeten Europäischen Vogelschutz- und FFH-Gebiete gilt ge
nerell ein strenges naturschutzrechtliches Schutzregime. Durch 
eine möglichst weitgehende Einbindung der Gebiete in einen 
Freiraumverbund wird die Kohärenz von Natura 2000 verbes
sert und den Anforderungen des Artikels 10 der FFH-Richtlinie 
Rechnung getragen. Die Einbindung von Ergänzungs- und Ver
bindungsflächen mit hohem Entwicklungspotenzial sowie na
türlicher Überschwemmungsgebiete der Flüsse in das Verbund
system steigert seine Gesamtwirkung. 

zu (5) Zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung vor Hoch
wasser sowie zur Verhinderung materieller Schäden muss die 
Raumordnung darauf Einfluss nehmen, dass die Niederschläge 
im gesamten Flusseinzugsgebiet so lange wie möglich auf der 
Fläche zurückgehalten und möglichst verzögert dem Vorfluter 
zugeführt werden, und dass sich der Niederschlag im Gewäs
serbett bei einer möglichst niedrigen Abflussgeschwindigkeit 
gefahrlos ausbreiten kann. Das heißt, neben der Sicherung von 
Überschwemmungsgebieten ist vor allem das Rückhaltevermö
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gen der Landschaft und der Gewässer selbst zu erhöhen, um 
den Oberflächenabfluss zu dämpfen. Die frühzeitige planeri
sche Einflussnahme bezieht sich daher auch auf die potenziell 
hochwasser- bzw. überschwemmungsgefährdeten Flächen. 
Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen, Extensivierung der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung, Versickerung bzw. dezen
trale Rückhaltung von unverschmutztem Regenwasser und die 
Wiederaufforstung erhöhen das Speichervermögen des Einzugs
gebietes. Aber auch vorhandene Siedlungs- und Industriegebie
te sowie unvermeidliche sonstige Nutzungen in hochwasserge
fährdeten Gebieten müssen vor Überflutungen geschützt wer
den. Hier sind die Bauvorsorge, die die Bausubstanz und die 
Nutzungen an mögliche Hochwasserüberflutungen anpasst, un
erlässlich und besonders wichtig zur Schadensminimierung, 
ebenso wie die länderübergreifende Zusammenarbeit in den 
Flusseinzugsgebieten, langfristige Vorsorgemaßnahmen sowie 
die Aufklärung der Bevölkerung über richtige Verhaltensweisen 
im Hochwasserfall. Dies trifft auch zu auf sog. „geschützte Ge
biete“, die erst bei Extremereignissen und bei Versagen techni
scher Hochwasserschutzeinrichtungen vom Hochwasser betrof
fen sind, um auch dort das Schadenspotenzial zu mindern. 

zu (6) Standortgebundene mineralische Rohstoffe (Braunkoh
le; Steine und Erden) gehören als unvermehrbare Ressource 
zum natürlichen Reichtum des gemeinsamen Planungsraumes 
und stellen ein wertvolles und strukturpolitisch bedeutendes 
Wirtschaftsgut dar. Die planmäßige Gewinnung heimischer 
Bodenschätze dient der sicheren Versorgung der Energie- und 
Bauwirtschaft mit Rohstoffen. Bei der Rohstoffgewinnung ent
stehende Nutzungskonflikte sollen unter Beachtung der Nach
haltigkeitskriterien, d. h. abgewogen im Interesse sozialer, wirt
schaftlicher, kultureller und ökologischer Belange, gelöst wer
den. Die raumordnerischen Voraussetzungen zur Gewinnung von 
Braunkohle werden durch die Aufstellung von Braunkohlen
plänen geschaffen. 
Bergbaufolgelandschaften haben ein hohes Potenzial für natur
schutzfachliche und touristische Zwecke, welche bei der Sanie
rungs- und Rekultivierungsplanung besondere Berücksichti
gung finden soll. 

zu § 7 Verkehrsentwicklung 

zu (1) Die bedarfsgerechte verkehrliche Erschließung inner
halb der Hauptstadtregion und die Vernetzung der Zentralen 
Orte mit Zentren außerhalb des gemeinsamen Planungsraumes 
sind eine Voraussetzung für die Sicherung der Mobilität der 
Bevölkerung und der Standortanforderungen der Wirtschaft. 
Insbesondere durch den demografischen Wandel (Bevölkerung 
mit hohem Altersdurchschnitt in dünnbesiedelten peripheren 
Teilen des gemeinsamen Planungsraumes, Bevölkerungszuwachs 
im Umland von Berlin), hohe Variabilität in der räumlichen 
Struktur der Arbeitsplätze und veränderte Nachfrage nach An
geboten der Daseinsvorsorge kommt es zu geändertem Ver
kehrsverhalten und steigender Verkehrsleistung (weite Pendler
distanzen). Ausgehend vom wachsenden Mobilitätsbedürfnis, 
hoher Flexibilität und Dynamik in den Wirtschafts- und Arbeits
marktbeziehungen sichert ein auf die Zentralen Orte ausgerich
tetes integriertes Verkehrssystem, das alle Verkehrsträger um
fasst, die erforderlichen Erreichbarkeiten in der Region. Ein 

funktionsfähiges Netz von Straßenverbindungen ist in allen Teil
räumen eine wichtige Voraussetzung für die Abwicklung des 
Verkehrsaufkommens, insbesondere in den von Bevölkerungs
verlusten geprägten äußeren Teilräumen der Hauptstadtregion. 
Wachsende Verflechtungen zwischen der Metropole Berlin und 
den Mittel- und Oberzentren des gemeinsamen Planungsraumes 
führen zu einem steigenden Verkehrsaufkommen. Mit einem 
leistungsfähigen Schienenverkehr, gekennzeichnet durch lang
lebige Infrastruktur und hohe Massenleistungsfähigkeit können 
Voraussetzungen geschaffen werden, das Verkehrsaufkommen 
umweltverträglich und sicher zu bewältigen sowie verkehrsbe
dingte Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr 
zu vermindern. Im Güterfern- und Regionalverkehr wird die 
wachsende Verkehrsleistung überwiegend auf der Straße abge
wickelt. Es bedarf daher weiterer planerischer Konzepte für 
den Güterverkehr einschließlich der Sicherung infrastruktu
reller Voraussetzungen (Trassen, Knotenpunkte, Güterverkehrs
zentren, Anlagen des kombinierten Verkehrs), um insbesondere 
die systembedingten Stärken des Binnenschiffs und der Eisen
bahn im internationalen Verkehr (z. B. Richtung Osteuropa) zu 
nutzen und deren Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen zu 
steigern. 
Eine nachhaltige Entwicklung des bestehenden Verkehrsnetzes 
erfordert die Beachtung des Ressourcenschutzes, um den Flä
chenverbrauch zu reduzieren, die Zerschneidung von Land
schaftsräumen zu vermeiden, verkehrsbedingte Belastungen in 
Siedlungsräumen zu reduzieren und um bisher verkehrlich un
belastete Räume zu schützen. 
Die Hauptstadtregion verzeichnet gegenwärtig eine starke Nach
frage nach internationalen Luftverkehrsverbindungen, die in 
Umfang und Qualität vom vorhandenen Flughafensystem nicht 
mehr befriedigt werden kann. Deshalb wird der Flughafen Ber
lin Brandenburg International zu einem zentralen Flughafen 
für den nationalen und internationalen Luftverkehrsanschluss 
der Hauptstadtregion ausgebaut. Im Übrigen bleibt § 19 Abs. 11 
des LEPro 2003 unberührt. 

zu (2) Wachsende Pendlerbeziehungen als Ergebnis der Subur
banisierung in den Verflechtungsräumen, gravierende Umbrü
che in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur und die stär
kere Konzentration von Einrichtungen der Daseinsvorsorge in 
den äußeren Teilen des gemeinsamen Planungsraumes auf die 
Zentralen Orte erfordern ein leistungsfähiges öffentliches Ver
kehrsangebot. Dem Schienenverkehr kommt dabei als grundle
gender Raumerschließungskomponente in der Siedlungs- und 
Verkehrsplanung eine große Bedeutung zu, insbesondere in 
Verflechtungsräumen mit einer hohen Konzentration des Ver
kehrsaufkommens. Die Funktionalität der Zentralen Orte wird 
gestärkt durch Verbesserung der Erreichbarkeit im öffentlichen 
Verkehr mittels attraktiver Angebote und kürzerer Reisezeiten. 
Durch Vernetzung und Vertaktung von öffentlichen Verkehrs
angeboten (Bahn, Bus) einschließlich alternativer Bedienfor
men (z. B. Rufbus, Sammeltaxi, Bürgerbus) können Angebote 
der Daseinsvorsorge – insbesondere für die weniger mobilen 
Teile der Bevölkerung und in dünnbesiedelten ländlichen Ge
bieten – gemacht werden. Einen wichtigen Beitrag können auch 
vertiefte Kooperationen aller Angebotsformen (Stärkung des 
Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg), Schaffung von funk
tionsfähigen Schnittstellen zwischen den Verkehrsträgern und 
deren Integration in die Siedlungsentwicklung liefern. 
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zu (3) Zur Sicherung einer nachhaltigen, umwelt- und gesund
heitsverträglichen sowie finanzierbaren Mobilität sind integra
tive Maßnahmen der Verkehrs- und Siedlungsentwicklung er
forderlich, die die Steigerung des Verkehrsaufkommens min
dern, auf umweltfreundliche Verkehrsträger verlagern und die 
Verkehrsbelastungen verringern. Planerische Handlungsfelder 
sind insbesondere kompakte Siedlungsstrukturen, Vermeidung 
monofunktionaler Nutzungen und verbesserte Schnittstellen der 
verschiedenen Verkehrsarten. Durch Bündelung von Bandinfra
strukturen können der Ressourcenverbrauch minimiert und bis
her unbelastete Gebiete geschützt werden. 
Die Verknüpfung und Attraktivität des öffentlichen Verkehrs 
kann durch bessere Zuordnung von Bahnhaltepunkten zu Sied
lungsbereichen, ein vertaktetes Angebot, Schaffung von Park 
& Ride-/Bike & Ride-Plätzen sowie Nutzung der Telematik ge
steigert und insbesondere in Verdichtungsräumen die Verlage
rung auf umweltfreundliche Verkehrsträger gefördert werden. 
Zur Sicherung und Stärkung einer umweltgerechten und kos
tengünstigen, nahräumlichen Mobilität gehört auch die Steige
rung der Anteile des Fußgänger- und Radverkehrs. Dies kann 
durch die Berücksichtigung von umwegfreien und verkehrssi
cheren Fuß- und Radwegen und deren Vernetzung mit dem öf
fentlichen Verkehr in der Verkehrs- und Bauleitplanung unter
stützt werden. Kompakte Siedlungsstrukturen und die entspre
chende Gestaltung des innerörtlichen Straßenraumes fördern 
diese Verkehrsangebote und unterstützen die weitere Reduzie
rung verkehrsbedingter Belastungen. Auch für die Erholungs
funktion im gemeinsamen Planungsraum sind der Ausbau und 
die qualitative Ertüchtigung von Fuß- und Radwegenetzen von 
hoher Bedeutung. 

zu § 8 Interkommunale und regionale Kooperation 

Veränderte Rahmenbedingungen, wie die finanzielle Situation 
öffentlicher Haushalte und der demografische und strukturelle 
Wandel mit seinen Folgen, begrenzen die Handlungsspielräu
me in den beiden Ländern, in Regionen und den Kommunen. 
Kommunale und regionale Akteure sehen sich zunehmend vor 
Aufgaben gestellt, die sie allein nur schwer bewältigen können. 
Freiwillige Kooperationen, die durch Nutzung von Synergieef
fekten geeignet sind, die Haushalte zu entlasten, Marketingvor
teile zu erzielen oder ruinösen Wettbewerb zu vermeiden, soll
ten angestrebt werden („das zupackende Land“). Die Potenzia
le, die aus den veränderten strukturellen Rahmenbedingungen 
erwachsen, sollen daher identifiziert und gemeinsam genutzt 
werden. Zur Abstimmung einer geordneten städtebaulichen Ent
wicklung, einer städtebaulichen Einordnung raumbedeutsamer 
Vorhaben, der Siedlungsflächenentwicklung und Freiraumsiche
rung oder der Verkehrsplanung sind verschiedene Formen en
ger und verbindlicher Zusammenarbeit und Stadt-Umland-Ko
operationen mit dem Ziel eines gegenseitigen Interessenaus
gleichs geeignet. Diese reichen von der bloßen Abstimmung 
zwischen den Beteiligten, kommunaler Zusammenarbeit nach 
dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg, vertraglich vereinbartem finanziellen Ausgleich 
bzw. Beteiligung an gemeinsamen Projekten, planerisch-ver
bindlicher Zusammenarbeit bis hin zum kommunalen Zu
sammenschluss. Wichtig ist dabei die Verbindlichkeit, Lang
fristigkeit und Verlässlichkeit der Partner im Nachbarschafts
raum, insbesondere in den Räumen der intensiven Stadt-Um

land-Beziehungen sowie die Ausrichtung auf gemeinsame Zie
le zur Mitteleinsparung und zur optimalen räumlichen Ent
wicklung. Vor allem die zunehmende Verflechtung zwischen 
Städten und ihrem Umland macht ein gemeinsames planeri
sches Handeln und vermehrt neue oder bisher zu wenig genutz
te Formen interkommunaler Zusammenarbeit über die Ge
meindegrenzen hinaus notwendig. 
Durch neue Formen regionaler, auch länderübergreifender, Zu
sammenarbeit können Aufgaben, z. B. die Schaffung von Infra
strukturen für Tourismus und Erholung, Maßnahmen des Hoch
wasserschutzes oder gemeinsame Maßnahmen zur Wirtschafts
entwicklung, Imageverbesserung und Vermarktung besser be
wältigt werden. Vor allem die Akteure „vor Ort“ sollen daher 
im Sinne des „Bottom-up-Prinzips“ gemeinsame Interessen 
und Probleme identifizieren und zu deren Lösung beitragen. 
Aufgrund der Komplexität der Rahmenbedingungen und Auf
gaben kann zur Unterstützung regionaler Entwicklungsprozes
se die Erstellung und Umsetzung regionaler Handlungspro
gramme und integrierter Konzepte sowie ein mit den entspre
chenden Handlungskompetenzen ausgestattetes Management 
hilfreich sein. Die Regionalplanung kann dabei eine moderie
rende Rolle einnehmen. 

Umweltbericht zum Landesentwicklungsprogramm 2007 
(LEPro 2007) 

1.	 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
des LEPro 2007; Beziehung zu anderen Raumordnungs
plänen 

Die Leitvorstellung des Landesentwicklungsprogramms 
2007 (LEPro 2007) besteht in einer räumlich polyzentralen 
und nachhaltigen Entwicklung der „Hauptstadtregion Ber
lin-Brandenburg“ im Ausgleich wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Ziele. Vorhandene Stärken sollen vorran
gig genutzt und ausgebaut, Potenziale der unterschiedlich 
geprägten Teilräume weiterentwickelt werden („Stärken stär
ken“). 

Diese Leitvorstellung wird im LEPro 2007 durch leitbild
bezogene Grundsätze zur Stärkung der Hauptstadt- und 
Metropolfunktionen und der wirtschaftlichen Entwicklung 
umgesetzt. Weiter enthält das LEPro 2007 raumordneri
sche Grundsätze zur zentralörtlichen Gliederung, zu einer 
nachhaltigen Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrsentwick
lung sowie zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Kul
turlandschaft. Interkommunale und regionale Kooperation 
soll zur Aktivierung der Entwicklungspotenziale der Haupt
stadtregion und ihrer Teilräume beitragen. 

Das LEPro 2007 bildet auf der Grundlage des Raumord
nungsgesetzes (ROG)1 und des Landesplanungsvertrages2 

1	 Raumordnungsgesetz vom 18. August 1997 (BGBl. I 1997, 2081, 2102), zu
letzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2833) 

2	 Vertrag über die Aufgaben und Trägerschaft sowie Grundlagen und Verfah
ren der gemeinsamen Landesplanung zwischen den Ländern Berlin und 
Brandenburg (Landesplanungsvertrag) vom 6. April 1995 (Berlin: GVBl. 
S. 407; Brandenburg: GVBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Staatsvertrag 
vom 3./4. Mai 2006 (Berlin: GVBl. S. 903; Brandenburg: GVBl. I S. 96) 
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den übergeordneten Rahmen der Landesplanung (höchst
stufiger Raumordnungsplan) für den Gesamtraum der Län
der Berlin und Brandenburg, die „Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg“. Die landesplanerischen Festlegungen des 
LEPro 2007 beschränken sich auf raumbedeutsame Aussa
gen und sind als Grundsätze der Raumordnung im Sinne 
des § 3 Nr. 3 ROG ausgestaltet. Sie sind Grundlage für die 
Konkretisierung landesplanerischer Festlegungen (Grund
sätze und Ziele der Raumordnung) auf nachfolgenden Pla
nungsebenen, insbesondere des künftigen integrierten Lan
desentwicklungsplans (LEP B-B) und der Regionalpläne. 

Das LEPro 2007 entfaltet Bindungswirkung gegenüber 

–	 Behörden des Bundes und der Länder, kommunalen 
Gebietskörperschaften, bundesunmittelbaren und der 
Aufsicht des Länder unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

–	 Personen des Privatrechts bei der Durchführung raum
bedeutsamer Vorhaben, auch in Wahrnehmung öffent
licher Aufgaben 

2.	 Darstellung der auf internationaler, gemeinschaftlicher 
Ebene, auf Ebene des Bundes und der Länder Berlin 
und Brandenburg festgelegten Ziele des Umweltschut
zes, die für das LEPro 2007 relevant sind; Art, wie diese 
Ziele berücksichtigt wurden 

Bei der Prüfung möglicher Umweltauswirkungen wurden 
die Ziele der in Anhang 1 dargestellten Vorschriften, Strate
gien und Empfehlungen berücksichtigt. Diese umweltrele
vanten Vorgaben wurden in Abstimmung mit den obersten 
Umwelt-, Gesundheits- und Denkmalschutzbehörden der 
beiden Länder zusammengestellt. Die darin enthaltenen 
Ziele bilden den Beurteilungshintergrund für die in An
hang 2 getroffene Tendenzeinschätzung der möglichen Um
weltauswirkungen der Plansätze des LEPro 2007 auf die 
für die strategische Umweltprüfung relevanten Schutzgü
ter. 

3.	 Darstellung der Umweltmerkmale, des derzeitigen Um
weltzustands sowie der voraussichtlichen Entwicklung 
bei Nichtdurchführung des LEPro 2007 

Der gemeinsame Planungsraum ist einerseits geprägt durch 
die hochverdichtete Metropole Berlin einschließlich ihres 
Umlandes und einigen Städten in Brandenburg mit Ver
dichtungsansätzen. Diese Teilräume weisen ein hohes Ver
kehrsaufkommen sowie intensive Flächennutzungen durch 
Wohnen, Gewerbe, Industrie und Verkehrsinfrastruktur auf. 
Andererseits verfügt der gemeinsame Planungsraum über 
eine Vielzahl z. T. hochwertiger Freiräume oder Freiraum
elemente sowie einen großen Reichtum an Gewässern. In 
den peripheren, dünn besiedelten Teilräumen kommen noch 
etliche großräumig unzerschnittene Freiräume größer 
100 km2 vor, die vor allem in den westlichen Bundeslän
dern nur noch vereinzelt vorhanden sind. Diese Teilräume 
werden überwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzt, 

sie weisen vielfach eine hochwertige Naturausstattung auf 
und sind daher zu großen Teilen naturschutzrechtlich gesi
chert (Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, 
Biosphärenreservate, Nationalpark, FFH- und Vogelschutz
gebiete). 

Die sehr gegensätzlichen Raumstrukturen bestimmen den 
Umweltzustand der Hauptstadtregion. Mit Ausnahme zahl
reicher punktueller Umweltbelastungen, die vor allem durch 
industrielle Nutzungen in der Vergangenheit verursacht wur
den, sowie verkehrsbedingten Umweltbelastungen in hoch
verdichteten Gebieten weist der gemeinsame Planungsraum 
in Abhängigkeit von seiner kleinräumigen Siedlungs-, Ver
kehrs- oder Freiraumstruktur nur geringe Umweltbelastun
gen auf. Die Inanspruchnahme des Raums durch Siedlung 
einschließlich Gewerbe, Verkehrswege und technische In
frastruktur variiert innerhalb des gemeinsamen Planungs
raums in Abhängigkeit von der Siedlungs- und Verkehrs
struktur. In der folgenden Übersicht ist der Umweltzustand 
im Hinblick auf die zu betrachtenden Schutzgüter zu
sammenfassend dargestellt. 

Boden 

–	 Weite Verbreitung von Böden mit geringer Puffer- und 
Filterfunktion, gering geschützten Grundwasserleitern 
sowie von Niedermoorböden 

–	 Flächenhaft geringe Schadstoffgehalte; diffuse Belas
tungen in Städten, im Nahbereich von (ehemaligen) 
Emittenten und von Straßen sowie in Überschwem
mungsgebieten; punktuelle Belastungen altindustriali
sierter Standorte (Altlasten) 

–	 strukturelle Beeinträchtigungen durch Versiegelung, 
Erosion, Verdichtung, Entwässerung, Degradierung 

–	 teilräumlich hohe Flächeninanspruchnahme und Ver
siegelung von Böden durch Siedlung, Verkehrs- und 
technische Infrastruktur, insbesondere in und im Um
land von Städten 

Wasser 

–	 Reichtum an Oberflächengewässern (Seen und Klein
gewässer; Fließgewässersystem); Wasser jedoch knap
pe Ressource aufgrund geringer Niederschlagsmengen 

–	 verbesserte Wasserbeschaffenheit des Gewässersystems 
aufgrund verminderter Stoffeinträge und verbesserter 
Abwasserbehandlung, z. T. Nährstoffbelastung der Seen 
und Flüsse 

–	 flächenhaft gute Beschaffenheit des Grundwasser; re
gionale Verunreinigungen durch landwirtschaftliche Nut
zung, ehemaligen Bergbau, kommunale Abwässer, ehe
malige Abwasserverrieselungen, Altlasten 

–	 Hochwassergefährdungen im Flusseinzugsgebiet Oder 
und Elbe 
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Klima/Luft 

–	 insgesamt sinkende Immissionsbelastung im gemein
samen Planungsraum; Immissionen u. a. klimarelevan
tes CO2, vorwiegend durch Verkehr; Straßenräume der 
Innenstädte als lokale Immissionsschwerpunkte 

–	 Emissionen aus Hausbrand, Industrie und Energiege
winnung (durch veränderten Brennstoffeinsatz, Rück
gang der industriellen Produktion, Maßnahmen der Luft
reinhaltung) insgesamt rückläufig 

–	 teilräumlich Belastungen durch klimarelevante Gase, 
insbesondere Ozon 

–	 Erwärmung, verminderte Niederschläge mit Verschie
bung der Maxima in die Wintermonate infolge globaler 
Klimaveränderungen 

Biologische Vielfalt, Flora/Fauna 

–	 zahlreiche Landschaften mit großem Artenreichtum 

–	 vielfältige und wertvolle Naturräume z. T. mit umfassen
dem integrierten Gebietsschutz (Biosphärenreservate, 
Nationalparke; FFH-/Vogelschutzgebiete, Naturschutz
gebiete) 

Mensch/Gesundheit/Erholung 

–	 reiches Angebot an Gesundheitsdienstleistungen von 
der Hochleistungsmedizin bis zu Rehabilitationsklini
ken in reizvollen Landschaften und Kur- oder Well
ness-Angeboten in staatlich anerkannten Erholungs
und Kurorten 

–	 gute Erholungsmöglichkeiten sowohl in innerstädtischen 
Parklandschaften wie in weiträumigen Naturlandschaf
ten 

–	 in Berlin und einigen Städten Brandenburgs lokal hohe 
gesundheitsrelevante Immissionsbelastungen insbeson
dere durch Verkehr (Stickoxide, Ruß, Feinstaub) 

–	 Verkehrslärmbelastungen insbesondere in verdichteten 
und von übergeordneten Verkehrstraßen berührten Sied
lungsgebieten 

–	 teilräumlich Beeinträchtigungen durch Fluglärm; jedoch 
Fluglärmminderungen durch lärmgeminderte Flugzeuge 

Landschaft/Landschaftsbild 

–	 vielfältige und reich strukturierte Kulturlandschaft mit 
zahlreichen Gewässern und Wäldern, historisch gepräg
ten Städten und Dörfern 

–	 teilräumlich Überformung der Landschaft beispiels

weise durch großflächige Infrastruktur oder Gewin
nung von Bodenschätzen 

–	 Berlin als vergleichsweise „grüne“ Metropole mit inner
städtischen Parks, reichem Straßenbaumbestand, Naher
holungsgebieten an der Nahtstelle Berlins zum branden
burgischen Umland 

Kultur- und Sachgüter 

–	 Reichtum und Vielfalt historisch bedeutsamer gewach
sener bzw. künstlerisch gestalteter Kulturlandschaften 
im gesamten Planungsraum (z. B. Biosphärenreservate 
Spreewald und Schorfheide-Chorin, Potsdamer Kultur
landschaft, Branitzer Parklandschaft) 

–	 Reichtum an Bau- und Bodendenkmalen (z. B. Städte 
mit historischen Stadtkernen, Dörfer mit historischen 
Dorfkernen; Schlösser, Herrenhäuser sowie Güter, Parks 
und Gärten, historische Wege, Alleen, Burgwälle und 
Hügelgräber) 

Der Umweltzustand wird mit Hilfe sektoraler Umwelt
messnetze, der integrierten Umweltbeobachtung und der 
Raumbeobachtung der Länder Berlin und Brandenburg auf 
der Basis fachrechtlicher Anforderungen regelmäßig er
fasst und dokumentiert. Aktuelle Detailangaben und Dar
stellungen hierzu sind enthalten in 

–	 Geodaten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Berlin (http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinfor
mation/fis-broker/de/uebersicht.shtml) 

–	 Landwirtschafts- und Umweltinformationssystem (LUIS) 
des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt 
und Verbraucherschutz (http://www.luis.brandenburg. 
de/) 

–	 Brandenburg in Daten und Fakten (http://www.mluv. 
brandenburg.de/cms/detail.php?id=136964&_siteid=61) 

–	 Umweltdaten aus Brandenburg 
(Bericht 2005: http://www.mluv.brandenburg.de/cms/de
tail.php/lbm1.c.236062.de) 

–	 Raumordnungsberichte der Länder Berlin und Bran
denburg 1998, 2004 

–	 Strukturatlas Brandenburg 
(http://www.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=lbm 
1.c.322338.de&_siteid=36)) 

–	 Brandenburg regional 2006, LBV (Hrsg) 

Die für nachfolgende Planungsebenen rahmensetzenden 
Grundsätze des LEPro 2007 treffen Aussagen zu den zentra
len Themenfeldern der Raumordnung für den gemeinsa
men Planungsraum. Sie entsprechen der Leitvorstellung einer 
nachhaltigen Raumentwicklung und tragen mittelbar zu einer 
geordneten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie lang
fristigen Sicherung der Freiräume bei. Vor allem die Festle

(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinfor-
(http://www.luis.brandenburg
(http://www.mluv
http://www.mluv.brandenburg.de/cms/de-
(http://www.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=lbm
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gungen zur Konzentration der Siedlungsentwicklung, zum 
Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung, 
zur Bündelung von Infrastrukturtrassen oder zur Vermeidung 
der Inanspruchnahme und Zerschneidung des Freiraumes tra
gen der Zielsetzung Rechnung, die Flächeninanspruchnahme 
und Zerschneidung von Freiräumen zu reduzieren. Diese 
Zielsetzung wird ergänzt durch qualitative Festlegungen zum 
Freiraum- und Ressourcenschutz und qualitative Anforderun
gen zur Entwicklung der Kulturlandschaft. 

Bei Nichtdurchführung des Programms würde der länder
übergreifende raumordnerische Rahmen für eine geordne
te, nachhaltige Entwicklung auch als Vorgabe für die nach
geordneten Planungsebenen fehlen. Gleichwohl werden der 
Erhalt bzw. die Verbesserung des Umweltzustands (z. B. 
durch Schutz und Vorsorge, Renaturierung, Sanierung) im 
gemeinsamen Planungsraum in erster Linie durch die fach
rechtlichen Anforderungen und Vorschriften des Umwelt-
und Naturschutzes (EU, Bund, Länder) gewährleistet. 

4.	 Angabe der für das LEPro 2007 relevanten Umweltprob
leme, insbesondere der Probleme, die sich auf ökolo
gisch empfindliche Gebiete beziehen (z. B. FFH-Richtli
nie3, Europäische Vogelschutzrichtlinie4) 

Die programmatischen Grundsatzfestlegungen des Landes
entwicklungsprogramms 2007 beziehen sich auf das Ge
samtgebiet der Länder Berlin und Brandenburg (gemeinsa
mer Planungsraum), dessen relevanter Umweltzustand ein
schließlich der Umweltprobleme unter Punkt 3 beschrieben 
wurde. Räumliche oder raumkonkrete Festlegungen wer
den im LEPro 2007 nicht getroffen. Somit beinhaltet das 
LEPro 2007 auch keine Festlegungen, die zu einer erheb
lichen Beeinträchtigung von Gebieten mit gemeinschaft
licher Bedeutung gemäß der FFH-Richtlinie und der Euro
päischen Vogelschutzrichtlinie führen könnten. Anderer
seits wird mit dem Grundsatz des § 6 Abs. 4 LEPro 2007 
die Planungsabsicht zur raumordnerischen Festlegung ei
nes großräumig übergreifenden Freiraumverbunds zum Aus
druck gebracht, der besonders hochwertige Freiräume um
fassen soll. Durch die angestrebte möglichst weit gehende 
Einbindung der FFH-Gebiete in den Freiraumverbund sol
len diese Gebiete nicht nur raumordnerisch gesichert, son
dern auch die Kohärenz von Natura 2000 verbessert und den 
Anforderungen des Artikels 10 der FFH-Richtlinie Rech
nung getragen werden. 

5.	 Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Um
weltauswirkungen 

Für alle Festlegungen des LEPro 2007 wurde eine Einschät
zung der tendenziell möglichen, unmittelbaren und mittel

3	 Richtlinie 79/409/EG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (Europäische Vogelschutzrichtlinie), (ABl. EG 
Nr. L 103 S. 1) 

4	 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natür
lichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-
Richtlinie), (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) 

baren, d. h. der infolge der Rahmensetzung des LEPro 2007 
für nachfolgende Planungen ggf. auftretenden Umweltaus
wirkungen auf die für die strategische Umweltprüfung re
levanten Schutzgüter vorgenommen. Das Ergebnis der Prü
fung ist in Anhang 2 dokumentiert. 

Wie bereits unter Punkt 1 ausgeführt stellt das Landesent
wicklungsprogramm 2007 in der Planungshierarchie den 
höchststufigen Raumordnungsplan dar und trifft entspre
chend abstrakte Festlegungen (Grundsätze der Raumord
nung). Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG beinhalten die Grund
sätze der Raumordnung allgemeine Aussagen zur Entwick
lung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für 
nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. 
D. h., sie treffen keine letztabgewogene Vorgabe für eine 
Umsetzung UVP-pflichtiger Vorhaben und Projekte gemäß 
den Anhängen I und II der UVP-Richtlinie5. Zudem werden 
im LEPro 2007 keine räumlichen oder raumkonkreten 
Festlegungen getroffen, so dass auch eine erhebliche Be
einträchtigung von Gebieten mit gemeinschaftlicher Be
deutung (FFH- und Europäische Vogelschutzgebiete) auf 
dieser Planungsebene ausgeschlossen werden kann (vgl. 
Punkt 4). Von den raumordnerischen Grundsätzen des 
LEPro 2007 gehen daher generell keine unmittelbaren er
heblichen Umweltauswirkungen auf den gemeinsamen Pla
nungsraum aus. Ebenso sind keine erheblichen Auswir
kungen auf die Umwelt anderer Staaten zu erwarten. 

Zusammenfassende Beschreibung der Umweltauswir
kungen 

Eine Reihe der Grundsätze des LEPro 2007 enthalten defi
nitorische oder abstrakte funktionale Festlegungen, die hin
sichtlich ihrer Umweltauswirkungen als neutral bzw. nicht 
bewertbar einzuschätzen sind. Dies betrifft § 1 Abs. 1 – 4 
(Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg) , § 2 Abs. 1 (Wirt
schaftliche Entwicklung)), § 3 Abs. 2 (Zentrale Orte) und 
§ 8 (Interkommunale und regionale Kooperation) 

Andere Grundsätze haben vornehmlich mittelbare Umwelt
auswirkungen, die erst durch die Konkretisierung der zu 
berücksichtigenden allgemeinen raumordnerischen Aussa
gen des LEPro 2007 auf den nachfolgenden Planungsebe
nen wirksam werden. Eine vertiefende Betrachtung dieser 
Umweltauswirkungen einschließlich der Bewertung ihrer 
Erheblichkeit erfolgt in den strategischen Umweltprüfun
gen auf den nachfolgenden Planungsebenen (Abschichtung). 
Im Rahmen des LEPro 2007 können lediglich Tendenzaus
sagen zu den Umweltauswirkungen getroffen werden. 

Eine in der Tendenz positive Umweltauswirkung wird den 
Festlegungen zur Weiterentwicklung der Vielfalt der Kul
turlandschaft und der Bewahrung historisch bedeutsamer 
Kulturlandschaften (§ 4 Abs. 1) sowie einer kooperativen 
Regionalentwicklung in Kulturlandschaften mit besonde
rem Handlungsbedarf (§ 4 Abs. 3) beigemessen, wobei für 
letztere die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 

5	 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltver
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
(UVP-Richtlinie), (ABl. EG Nr. L 175/40) 
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erst eingeschätzt werden können, wenn die Handlungs
schwerpunkte räumlich definiert sind und eine inhaltliche 
Schwerpunktsetzung erfolgt ist. Ebenso entfalten die frei
raum- und ressourcenschützenden Festlegungen in § 6 
Abs. 1 – 5 überwiegend positive Umweltauswirkungen. 
Nicht völlig auszuschließende Konflikte, die bei der räum
lichen Konkretisierung auf nachfolgenden Planungsebenen 
zwischen den Ansprüchen der Erholungsnutzung und des 
Natur- und Gewässerschutzes auftreten können, wurden 
auf der Ebene des LEPro 2007 als tendenziell neutral, da 
durch umweltverträgliche Planung auf nachfolgenden Pla
nungsebenen vermeidbar, eingeschätzt (§ 6 Abs. 3). 

In der Tendenz positive Umweltauswirkungen wurde auch 
den Festlegungen beigemessen, die Regelungen zur Nut
zungskonzentration in Zentralen Orten und Siedlungsbe
reichen beinhalten und somit die Entwicklung verkehrsver
meidender Siedlungsstrukturen begünstigen, Zersiedelungs
tendenzen entgegenwirken und zu einer Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme und der Neuversieglung von Bö-
den beitragen. Dies betrifft die Bündelung von Versorgungs
angeboten in Siedlungsschwerpunkten (§ 3 Abs. 1), die 
Konzentration der Siedlungsentwicklung (§ 5 Abs. 1 Satz 1), 
den Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung (§ 5 
Abs. 2), die Entwicklung verkehrssparender Siedlungsstruk
turen (§ 5 Abs. 3) sowie die verbrauchernahe Versorgung 
der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des täg
lichen Bedarfs (§ 5 Abs. 4). Zwar können auch bei der An
wendung dieser Prinzipien bei raumkonkreten Planungen 
Konflikte mit einzelnen Schutzgütern auftreten, in der 
summarischen Betrachtung überwiegen aber die durch das 
LEPro 2007 beeinflussbaren6 positiven Umweltauswirkun
gen. 

Dies gilt gleichermaßen für die vorrangige Entwicklung öf
fentlicher Verkehrsmittel und eine integrierte Verkehrspla
nung (§ 7 [2 und 3]). Auch diese Festlegungen haben in der 
summarischen Betrachtung prinzipiell positive Umweltef
fekte, dennoch sind im konkreten Einzelfall Konflikte nicht 
auszuschließen. Ihre Analyse und Problembewältigung ist 
Gegenstand der Umweltprüfverfahren auf den nachgeord
neten raumkonkreten Planungsebenen. 

In der Gesamtbetrachtung sowohl positive als auch negati
ve Umweltauswirkungen können infolge der Weiterent
wicklung neuer Wirtschaftsfelder in ländlich geprägten 
Räumen und dem damit verbundenen Kulturlandschafts
wandel auftreten (vgl. §§ 2 Abs. 3, 4 Abs. 2). Insbesondere 
die zunehmende Erzeugung regenerativer Energien (Wind
energie, Solarenergie, Anbau hochwüchsiger Energiepflan
zen) trägt einerseits dem globalen Klimaschutz Rechnung, 
andererseits wird das traditionelle Erscheinungsbild der 
Kulturlandschaft stark verändert. Diese Veränderungen wer 

Bei der Beurteilung der Tendenzaussagen zu den Umweltauswirkungen des 
LEPro 2007 wurden nur die im Rahmen der übergeordneten Koordinie
rungsfunktion der Raumordnung beeinflussbaren Wirkungen beurteilt, d. h. 
Nutzungsansprüche an den Raum wurden nicht grundsätzlich und vollstän
dig in Frage gestellt und bau- und fachrechtlich zulässige Entwicklungen 
(z. B. Bauen im Innenbereich) wurden nicht als eine durch das LEPro 2007 
beeinflussbare Umweltbeeinträchtigungen (Bodenversiegelung, Verlust öko
logische wirksamer Flächen) verbunden ist. 

den überwiegend als Beeinträchtigung des Landschaftsbil
des empfunden und können auch andere Schutzgüter (z. B. 
biologische Vielfalt) beeinträchtigen. Sofern für die Weiter
entwicklung der neuen Wirtschaftsfelder Planverfahren 
obligatorisch sind (z. B. Raumordnungspläne zur raumver
träglichen Steuerung der Windenergieanlagen oder Bau
leitpläne zur Anlage von Solaranlagen oder zum Ausbau 
der touristischen Infrastruktur), wird über die Umweltprüf
verfahren zu diesen Planungen eine Prüfung der Umwelt
verträglichkeit der Planungen erfolgen. Beim Anbau von 
Energiepflanzen im Rahmen der landwirtschaftlichen Flä
chennutzung greifen derartige Prüfverfahren nicht. 

Die sehr abstrakten Aussagen zur Stärkung der Wirtschafts
kraft (§ 2 Abs. 2) sowie in Brandenburg zur Gewerbeflä
chenentwicklung in räumlichen Schwerpunkten mit beson
derem wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Potenzial 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2) sind überwiegend als umweltneutral 
einzuschätzen. Da sie aber in späteren Abwägungs- und Er
messensentscheidungen auch bei der Beurteilung von Pro
jekten berücksichtigt werden, die mit einem Flächenver
brauch verbunden sind oder von denen möglicherweise 
auch Immissionen oder sonstige Gesundheitsgefährdungen 
ausgehen können, wurden diese Festlegungen hinsichtlich 
der Schutzgüter Boden und menschliche Gesundheit als 
tendenziell negativ beurteilt. 

Ebenfalls als tendenziell negativ wurden die Festlegungen 
zur angestrebten leistungsfähigen Einbindung der Haupt
stadtregion in die internationalen Verkehrskorridore und 
transeuropäischen Netze (§ 1 Abs. 5) sowie zur überregio
nalen Einbindung der Hauptstadtregion in ein hierarchisch 
strukturiertes Verkehrsnetz (§ 7 Abs. 1) gewertet. Zwar 
sind auch diese Festlegungen sehr allgemein, so dass 
konkrete oder erhebliche Beeinträchtigungen für einzelne 
Schutzgüter nicht abgeleitet werden können. Andererseits 
gehören die verkehrsinduzierten Umweltbelastungen ins
besondere in den hochverdichteten Gebieten zu den gravie
rendsten Umweltproblemen des gemeinsamen Planungs
raums, die durch einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
oder eine Zunahme des Verkehrs noch verstärkt werden kön
nen. Eine entsprechende Problembewältigung ist Gegen
stand fachplanerischer Maßnahmen und Konzepte (z. B. 
Lärmminderungsplanung) sowie der Umweltprüfverfahren 
auf den nachfolgenden raumkonkreten Planungsebenen. 

Hinsichtlich der Schutzgüter Wasser, Boden, Klima/Luft 
wurde auch die Aussage tendenziell negativ gewertet, dass 
für die Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen die 
raumordnerischen Voraussetzungen geschaffen werden sol
len (§ 6 Abs. 6). Zunächst geht auch von dieser Festlegung 
keine unmittelbare Beeinträchtigung aus, gleichwohl sind 
bei der weiteren raumordnerischen Konkretisierung erheb
liche Beeinträchtigungen insbesondere für das Schutzgut 
Boden unvermeidbar. Für die übrigen relevanten Schutzgü
ter können die Beeinträchtigungen durch umweltverträgli
che Planungen vermieden oder zumindest kompensiert 
werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sieben Plansätze 
des LEPro 2007 als umweltneutral bzw. nicht bewertbar ein

6 
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geschätzt wurden. Tendenziell positive Umwelteffekte ha
ben in der summarischen Betrachtung zwölf Plansätze. Von 
drei Plansätzen können sowohl positive als auch negative 
Umweltauswirkungen ausgehen. Bei weiteren fünf Plansät
zen können tendenziell negative Umweltauswirkungen, die 
allerdings erst auf nachfolgenden Planungsebenen konkre
tisiert werden können, nicht ausgeschlossen werden. Damit 
überwiegen in der Gesamtbilanz die positiven und umwelt
neutralen Festlegungen des LEPro 2007. 

6.	 Darstellung der geplanten Maßnahmen, um erhebliche 
negative Umweltauswirkungen aufgrund der Durchfüh
rung des LEPro 2007 zu verhindern, zu verringern und 
soweit möglich auszugleichen 

Wie unter Punkt 5 dargestellt wurde, gehen von den Fest
legungen des LEPro 2007 keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen aus, so dass auch keine Maßnahmen 
zur Verhinderung, Verringerung oder zum Ausgleich er
heblicher negativer Umweltauswirkungen erforderlich 
sind. 

7.	 Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüf
ten Alternativen 

Eine Prüfung von Alternativen ist insbesondere dann erfor
derlich, wenn flächenbezogene Festlegungen von Raumka
tegorien erfolgen, von denen vermutlich erhebliche Um
weltauswirkungen ausgehen, beispielsweise die Festlegung 
von gewerblichen Vorrangstandorten, Windeignungsgebie
ten oder Neuplanungen von Verkehrsinfrastruktur. In derar
tigen Fällen dient die Prüfung von Alternativen auf der 
Ebene der Raumordnungspläne einer vorsorglichen Kon
fliktminimierung bei der Standortfestlegung. Derartige Fest
legungen werden aber im LEPro 2007 nicht getroffen, so 
dass hier lediglich Alternativen zu den textlichen Festle
gungen, also deren ersatzlose Streichung oder inhaltliche 
Neuausrichtung geprüft werden könnten. Da aber von kei
ner der Festlegungen im LEPro 2007 erhebliche Umwelt
beeinträchtigungen ausgehen, ist eine Alternativenprüfung 
nicht notwendig. Gegen eine Alternativenprüfung spricht 
auch, dass für die Plansätze, für die negative Umweltaus
wirkungen nicht ausgeschlossen werden können, keine ver
nünftigen Alternativen zur Diskussion stehen. So wären 
beispielsweise „ein Verzicht auf jegliche wirtschaftliche 
Entwicklung“ als Alternative zur Stärkung der Wirtschafts
kraft (§ 2 Abs. 2) oder „eine Abkopplung der Hauptstadtre
gion von den transeuropäischen Netzen“ als Alternative zur 
angestrebten leistungsfähigen Einbindung der Hauptstadt
region in die internationalen Verkehrskorridore und trans
europäischen Netze (§ 1 Abs. 5) keine vernünftigen und 
politisch tragfähigen Alternativen, die ernsthaft geprüft 
werden können. 

8.	 Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen 
wurde 

Die Umweltprüfung erfolgte in Form einer verbal-argu

mentativen, dreistufigen Tendenzeinschätzung der mögli
chen Umweltauswirkungen der einzelnen Plansätze des 
LEPro 2007 auf die für die strategische Umweltprüfung re
levanten Schutzgüter. Den Beurteilungshintergrund für die 
Tendenzeinschätzung stellen die in Anhang 1 aufgelisteten 
Umweltvorschriften, Strategien und Empfehlungen bzw. 
die in diesen Vorgaben enthaltenen Umweltziele dar. Um 
eine Nachvollziehbarkeit der Einschätzung zu gewährleis
ten, wurde sie in einer Tabelle in Anhang 2 dokumentiert. 

Bei der Festlegung des Detaillierungsgrades und der Unter
suchungstiefe der Umweltprüfung bzw. des Umweltbe
richts (Scoping) wurden gemäß § 7 Abs. 5 ROG folgende 
öffentlichen Stellen der Länder Berlin und Brandenburg, 
deren Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen des 
Raumordnungsplans berührt sein können, beteiligt: 

–	 Oberste Naturschutzbehörden 
–	 Oberste Wasserbehörden 
–	 Oberste Bodenschutzbehörden 
–	 Oberste Immissionsschutzbehörden 
–	 Oberste Denkmalschutzbehörden 
–	 Oberste Gesundheitsbehörden 

Das Scoping erfolgte auf der Grundlage der in Anhang 2 
beigefügten Tabelle. Alle beteiligten Behörden haben sich 
schriftlich und/oder in dem am 13.04.2006 durchgeführten 
Scopingtermin geäußert. Im Ergebnis wurden die vorgese
hene Untersuchungstiefe einschließlich der vorgeschlage
nen dreistufigen Bewertung mehrheitlich bestätigt und die 
in der Tabelle enthaltenen Einschätzungen überarbeitet und 
präzisiert. Durch Zuarbeit der Umweltbehörden im Rah
men des Scoping wurden ferner die in Anhang 1 aufgeliste
ten Umweltvorschriften, Strategien und Empfehlungen zu
sammengestellt. 

9.	 Darstellung der Überwachungsmaßnahmen 

Da vom LEPro 2007 keine erheblichen negativen Umwelt
auswirkungen ausgehen, sind auch keine speziellen Über
wachungsmaßnahmen geplant. Gleichwohl erfolgt eine Um
weltüberwachung im gemeinsamen Planungsraum grund
sätzlich durch die laufende Raumbeobachtung und die Mess
netze der Umweltbeobachtung in Berlin und Brandenburg. 

10. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Leitvorstellung des Landesentwicklungsprogramms 
2007 (LEPro 2007) besteht in einer räumlich polyzentralen 
und nachhaltigen Entwicklung der „Hauptstadtregion Ber
lin-Brandenburg“ im Ausgleich wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Ziele. Vorhandene Stärken und Potenzia
le der unterschiedlich geprägten Teilräume sollen genutzt 
und ausgebaut werden („Stärken stärken“). 

Entsprechend dieser Leitvorstellung werden im LEPro 2007 
programmatische Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und 
Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende Ab
wägungs- oder Ermessensentscheidungen (Grundsätze der 
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Raumordnung) getroffen. Die Konkretisierung dieser Grund
sätze erfolgt insbesondere im künftigen integrierten Lan
desentwicklungsplan (LEP B-B) und in den Regionalplä
nen, für die ebenfalls strategische Umweltprüfungen durch
geführt werden. 

Aufgrund der beschriebenen Bindungswirkung und der 
Tatsache, dass das LEPro 2007 keine raumkonkreten Fest
legungen enthält, gehen vom LEPro 2007 keine erhebli
chen Umweltauswirkungen auf den gemeinsamen Planungs
raum aus. 

Alle Plansätze des LEPro 2007 wurden hinsichtlich der 
tendenziell möglichen Umweltauswirkungen auf die für die 
strategische Umweltprüfung relevanten Schutzgüter und 
Schutzziele überprüft. Das Prüfergebnis wurde in einer Ta
belle in Anhang 2 dokumentiert. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sieben Plansätze 
des LEPro 2007 als umweltneutral bzw. nicht bewertbar 
eingeschätzt wurden. In der summarischen Betrachtung ha
ben zwölf Plansätze tendenziell positive Umwelteffekte. 
Von drei Plansätzen können sowohl positive als auch nega
tive Umweltauswirkungen ausgehen. Bei weiteren fünf 
Plansätzen können tendenziell negative Umweltauswirkun
gen, die allerdings erst auf nachfolgenden Planungsebenen 
konkretisiert werden können, nicht ausgeschlossen werden. 
Damit überwiegen in der Gesamtbilanz die positiven und 
umweltneutralen Festlegungen des LEPro 2007. 

Wegen der überwiegend positiven Umweltauswirkungen 
des LEPro 2007 und der Tatsache, dass keine erheblichen 
negativen Umweltauswirkungen auftreten, sind keine spe
ziellen Überwachungsmaßnahmen geplant und es wurden 
auch keine Alternativen geprüft. 

Anhang 1 zum Umweltbericht 

Umweltvorschriften, Strategien und Empfehlungen mit für 
die Umweltprüfung des LEPro 2007 relevanten Umweltzie
len 

a)	 Richtlinien, Strategien und Programme auf internatio
naler und europäischer Ebene 

–	 Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 11. De
zember 1997, Kyoto, von Deutschland ratifiziert am 
26. April 2002 

–	 Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodi
versitätskonvention) vom 5. Juni 1992, Rio de Janei
ro, von Deutschland unterzeichnet am 21. Dezember 
1993 

–	 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. 
EG Nr. L 103 vom 25. April 1979, S. 1 

–	 Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der na
türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen vom 21. Mai 1992, ABl. EG Nr. L 206 
vom 22.7.1992, S. 7 

–	 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was
serpolitik vom 23. Oktober 2000, ABl. EG Nr. L 327 
vom 22.12.2000, S. 1 

–	 Richtlinie 96/62/EG des Rates über die Beurteilung 
und Kontrolle der Luftqualität, ABl. EG Nr. L 296 vom 
21. November 1996, S. 55 sowie Einzelrichtlinien 1999/ 
30/EG; 2000/69/EG; 2002/3/EG und 2004/107/EG 

–	 Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über nationale Emissionshöchstmengen 
für bestimmte Luftschadstoffe vom 23. Oktober 2001, 
ABl. EG Nr. L 309 vom 27.11.2003, S. 22 

–	 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm vom 25. Juni 2002, ABl. EG Nr. L 
189 vom 18.7.2002, S. 12 

–	 Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der 
Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen 
Stoffen vom 9. Dezember 1996, ABl. EG Nr. L 10 vom 
14.1.1997, S. 13 

–	 Eine Europäische Strategie für Umwelt und Gesund
heit, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Euro
päische Parlament und den Europäischen Wirtschafts
und Sozialausschuss vom 11. Juni 2003, Brüssel, KOM 
(2003) 338 

–	 Thematische Strategie zur Luftreinhaltung vom 21. Sep
tember 2005, Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament, KOM (2005) 446 

–	 Beschluss 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste Um
weltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft, 
ABl. EG Nr. L 242 vom 10.9.2002 

–	 Entschließung des Europäischen Parlaments zu der 
Mitteilung der Kommission „Die Anwendbarkeit des 
Vorsorgeprinzips“, KOM (2000) 1, Bundesratsdrucksa
che 36/01 vom 12.01.2001 

–	 Erklärung der vierten Ministeriellen Konferenz Umwelt 
und Gesundheit, Budapest, 23.-25.06.2004, EUR/04/ 
5046267/6 

b)	 Umweltziele und -vorschriften auf Bundesebene 

Ziele und Grundsätze folgender Gesetze: 

–	 Bundesnaturschutzgesetz vom 25. März 2002 (BGBl. I 
S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666) 



252 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 17 vom 18. Dezember 2007 

–	 Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I 
S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3180) 

–	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März.1998, zu
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. De
zember 2004 (BGBl. I S. 3214) 

–	 Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Mai 
2007 (BGBl. I S. 666) 

–	 Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwas
serschutzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I S. 1224) 

Sonstige Beschlüsse, Programme und Strategien: 

–	 Umwelt und Gesundheit, Beschluss des Bundestages 
vom 18.01.2001 

–	 Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit, BMU/ 
BMG, Juni 1999 

–	 Nationales Klimaschutzprogramm, Beschluss der Bun
desregierung vom 13. Juli 2005 

–	 Nationales Programm zur Verminderung der Ozonkon
zentration und zur Einhaltung der Emissionshöchstmen
gen, Beschluss der Bundesregierung vom 23. Mai 2007 

–	 Nationale Nachhaltigkeitsstrategie „Perspektiven für 
Deutschland – Unsere Strategie für eine nachhaltige 
Entwicklung“, Bundesregierung, April 2002, Berlin 

–	 Umwelt und Gesundheit, Sondergutachten des Rates 
von Sachverständigen für Umweltfragen vom 15. De
zember 1999 

c)	 Umweltziele und -vorschriften der Länder Berlin und 
Brandenburg 

Ziele und Grundsätze folgender Gesetze: 

–	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von 
Berlin (Berliner Naturschutzgesetz – NatSchGBln) in 
der Fassung vom 9. November 2006 (GVBl. S. 1073) 

–	 Gesetz über den Naturschutz und die Landschafts
pflege im Land Brandenburg (Brandenburgisches Na
turschutzgesetz – BbgNatSchG) vom 26. Mai 2004, 

GVBl. I S. 350, geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 28. Juni 2006, GVBl. I S. 74, 79 

–	 Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (Denk
malschutzgesetz Berlin – DSchG Bln) vom 24. April 
1995, GVBl. S. 274, zuletzt geändert durch Artikel II 
des Gesetzes vom 14. Dezember 2005, GVBL. S. 754 

–	 Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale 
im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmal
schutzgesetz – BbgDSchG) vom 24. April 1995, GVBl. 
S. 274, zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes 
vom 14.12.2005, GVBl. S. 754 

–	 Gesetz zur Förderung der sparsamen sowie umwelt-
und sozialverträglichen Energieversorgung und Ener
gienutzung im Land Berlin (Berliner Energiespargesetz 
– BenSpG) vom 2. Oktober 1990, GVBl. S. 2144, zu
letzt geändert am 16. Juli 2001, GVBl. S. 260 

–	 Berliner Wassergesetz (BWG) in der Fassung vom 
17. Juni 2005, GVBl. S. 357, geändert am 11. Juli 
2006, GVBl. S. 819, berichtigt am 31. Januar 2007, 
GVBl. S. 48 

–	 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 2004, 
GVBl. I S. 50 

Sonstige Beschlüsse, Programme und Strategien: 

–	 Landschafts- und Artenschutzprogramm Berlin in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994, ABl. 
S. 2331, zuletzt geändert am 21. September 2004, ABl. 
S. 2350 

–	 Landschaftsprogramm Brandenburg, Stand Dezember 
2000 

–	 Landesenergieprogramm Berlin 2006 – 2010, Senats
beschluss vom 18. Juli 2006 

–	 Luftreinhalte- und Aktionsplan Berlin 2005 – 2010, Au
gust 2005 

–	 Energiestrategie 2010. Der energiepolitische Handlungs
rahmen des Landes Brandenburg bis zum Jahre 2010, 
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Zusammenfassende Erklärung 

Verfahrensbegleitend zur Aufstellung des Landesentwicklungs
programms 2007 (LEPro 2007) wurde eine Strategische Um
weltprüfung gemäß Artikel 8a Landesplanungsvertrag7 (LPlV) 
durchgeführt. Gemäß Artikel 8a Abs. 8 LPlV hat die im Er
gebnis des Abwägungsprozesses abschließend zu überarbeiten
de Begründung des Raumordnungsplanes hinsichtlich der Um
weltprüfung eine zusammenfassende Erklärung darüber zu ent
halten, wie Umwelterwägungen, der Umweltbericht, die in der 
Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebenen Stel
lungnahmen und die Ergebnisse der nach Artikel 8a Abs. 6 
LPlV durchgeführten Beteiligungsverfahren im Plan berück
sichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Ab
wägung mit den geprüften, in Betracht kommenden alternati
ven Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. Die vorgesehenen 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
sind zu benennen. 

Konzeptionelle Umwelterwägungen 
Bereits bei der Konzeption des LEPro 2007 wurde den Anfor
derungen einer nachhaltigen Raumentwicklung Rechnung ge
tragen, indem Umweltgesichtspunkte in die inhaltliche Aus
richtung des LEPro 2007 sowie in die Formulierung der Plan
sätze eingeflossen sind. Vor allem die Festlegungen zur Kon
zentration der Siedlungsentwicklung, zum Vorrang der Innen
entwicklung vor der Außenentwicklung, zur Bündelung von 
Infrastrukturtrassen oder zur Vermeidung der Inanspruchnah
me und Zerschneidung des Freiraumes tragen der Zielsetzung 
Rechnung, die Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung 
von Freiräumen zu reduzieren. Diese Zielsetzung wird ergänzt 
durch qualitative Festlegungen zum Freiraum- und Ressour
censchutz und qualitative Anforderungen zur Entwicklung der 
Kulturlandschaft. 

Umweltbericht 
Zu dem von den Landesregierungen zur Kenntnis genomme
nen Entwurf des LEPro 2007 (Fassung vom 4. Juli 2006) wur
de gemäß Artikel 8 Abs. 4 LPlV ein Umweltbericht als ge
sonderter Bestandteil der Begründung zum LEPro 2007 er
stellt. Der Detaillierungsgrad und die Untersuchungstiefe des 
Umweltberichts wurden unter Beteiligung der Obersten Berli
ner und Brandenburger Behörden, deren Aufgabenbereich von 
den Umweltauswirkungen des Landesentwicklungsprogramms 
berührt sein können, festgelegt. Im Umweltbericht wurden alle 
Festlegungen des LEPro 2007 dahingehend geprüft, ob von ih
nen unmittelbare oder mittelbare, d. h. der infolge der Rahmen
setzung des LEPro 2007 für nachfolgende Planungen ggf. auf
tretenden Umweltauswirkungen auf die für die strategische Um
weltprüfung relevanten Schutzgüter ausgehen. Es wurde fest
gestellt, dass aufgrund der Stellung des LEPro 2007 in der Pla
nungshierarchie (höchststufiger Raumordnungsplan) für den 
Gesamtraum der Länder Berlin und Brandenburg und der ent
sprechend abstrakten Grundsatzfestlegungen vom LEPro 2007 
keine unmittelbaren Umweltauswirkungen ausgehen. Neben 

Vertrag über die Aufgaben und Trägerschaft sowie Grundlagen und Verfah
ren der gemeinsamen Landesplanung zwischen den Ländern Berlin und 
Brandenburg (Landesplanungsvertrag) vom 6. April 1995 (Berlin: GVBl. 
S. 407; Brandenburg: GVBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Staatsvertrag 
vom 3./4. Mai 2006 (Berlin: GVBl. S. 903; Brandenburg: GVBl. I S. 96) 

definitorischen oder typisierenden Festlegungen, die generell 
als umweltneutral eingestuft wurden, enthält das LEPro 2007 
Festlegungen, die einen Rahmen für Abwägungsentscheidun
gen und Konkretisierung auf nachfolgenden Planungsebenen 
setzen und von denen infolge dieser Rahmensetzung mittelbare 
Umweltauswirkungen ausgehen können. Keine der Festlegun
gen des LEPro 2007 ist allerdings bereits so konkret, dass sie 
auf eine direkte Umsetzung UVP-pflichtiger Vorhaben abzielt 
oder eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten zu befürchten 
ist. Innerhalb des durch das LEPro 2007 gesetzten Rahmens 
sind regelmäßig so große Ausformungs- und Ausgestaltungs
möglichkeiten für die nachfolgenden Planungsebene der Re
gionalplanung, Bauleitplanung oder Fachplanung gegeben, dass 
durch die Festlegung keine erheblichen und insbesondere 
keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen präjudi
ziert werden. 

Aus diesem Grund war es auch nicht erforderlich, einzelne Fest
legungen hinsichtlich einer Beschreibung und Bewertung der 
erheblichen Umweltauswirkungen, einer Alternativenprüfung 
sowie der Festlegung von Vermeidungs- und Kompensations
maßnahmen vertiefend zu untersuchen. 

Berücksichtigung der Stellungnahmen zum Umweltbericht 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum LEPro 2007 wur
de auch zum Umweltbericht ein Beteiligungsverfahren durch
geführt. Neben den Trägern öffentlicher Belange, den Nachbar
ländern, dem Nachbarstaat Polen und der Öffentlichkeit wurde 
den bereits im Scoping beteiligten Behörden Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Umweltbericht gegeben. 

Aufgrund der Anregungen und Bedenken zum Umweltbericht 
wurden einige redaktionelle Korrekturen und textliche Modifi
zierungen im Umweltbericht vorgenommen. Ferner wurden die 
im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens zum LEPro 2007 vor
genommenen Änderungen einiger Festlegungen dahingehend 
überprüft, ob sich daraus veränderte Einschätzungen der Um
weltauswirkungen ergeben. Dies war generell nicht der Fall. 

Berücksichtigung des Umweltberichts im Rahmen der Ab
wägung zum LEPro 2007 einschließlich in Betracht kom
mender alternativer Planungsmöglichkeiten 
Im Umweltbericht wird nachvollziehbar dargestellt, dass vom 
LEPro 2007 keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen 
ausgehen und dass insgesamt Festlegungen mit tendenziell po
sitiven und umweltneutralen Umweltwirkungen überwiegen. Für 
Festlegungen, deren Konkretisierung auf nachfolgenden Pla
nungsebenen negative Umweltauswirkungen hervorrufen kann, 
gibt es aufgrund der Realsituation, wirtschaftlicher Entwick
lungsanforderungen und politischer Zielsetzungen keine sinn
vollen Konzeptalternativen. Die Ergebnisse des Umweltberichts 
erfordern somit keine Veränderungen der Festlegungen des LE-
Pro 2007. 

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltaus
wirkungen 
Da vom LEPro 2007 keine erheblichen negativen Umweltaus
wirkungen ausgehen, sind auch keine speziellen Überwachungs
maßnahmen geplant. Gleichwohl erfolgt eine Umweltüberwa
chung im gemeinsamen Planungsraum grundsätzlich durch die 
laufende Raumbeobachtung und die Messnetze der Umweltbe
hörden zur Umweltbeobachtung in Berlin und Brandenburg. 

7 
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